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ΝЮ üƨƚċůůĲŰŉċƚƚƨŰŊ 
 

Auf ein Worté 

ĂVerehrte Auftraggeber, geneigte Leser, wenn sie meine Ausführungen, Argumentationen, 

Berechnungen usw. zum Aufbau einer Zukunftsorientierten Jagdstrategie studieren, so bitte 

ich sie um eines:  

ĂDenken Sie daran ï es ist nicht meine Heimat, nicht mein Schutzwald, nicht meine Jagd. 

Sie müssen dort leben!ñ 

Mein Auftrag war es: Ursachen - durch das Sammeln von Informationen, Hintergründen, 

Zusammenhängen etc. ï in ihrer Wirkung zu analysieren ï um Lösungen für ein seit jeher 

emotional geprägtem Thema zu unterbreiten.ñ 

Chronologie 

Im Frühjahr 2022 erste Einladung durch Gemeinde und Jagdgenossenschaft Sonntag, auf 

Anregung der Wildbach- und Lawinenverbauung Bludenz. Im Herbst Auftragserteilung. 

Frühjahr 2023 erste Außenaufnahmen. 

Die Gemeinde Sonntag liegt mit einer Fläche von 81,59 Quadratkilometer im Großen Walsertal 

auf 888 Meter Seehöhe., im Land Vorarlberg, Bezirk Bludenz. 

Die Jagdgenossenschaft verfügt über 4 Jagdgebiete (JG) mit einer Fläche von 2.395,77 ha. 

Die Bezeichnungen lauten Sonntag I, II, III und IV. Zwei JG werden nach § 2 Vorarlberger 

Jagdgesetz durch die Jagdverfügungsberechtigten jagdlich selbst genutzt. Zwei JG sind an 

Pächter (Jagdnutzungsberechtigte) verpachtet. Die 4 Jagdgebiete sind im Durchschnitt auf 

mehr als 2/3 ihrer Fläche bewaldet. 

Auf dem Gemeindegebiet Sonntag liegen außerdem - 17 Eigenjagdgebiete mit einer 

Gesamtfläche von 5.753,02 ha, Die Eigenjagdgebiete liegen vor allem oberhalb der 

Schutzwaldzone, im Hochlagenbereich der Alpen, bis hinauf in die alpine Latschen- und 

Felsregion. 

Die topographischen Verhältnisse in den 4 Jagdgebieten der Jagdgenossenschaft Sonntag 

präsentieren sich als z.T. äußerst anspruchsvoll. Sie weisen ein sehr steiles Gelände auf, das 

insbesondere im Winter oftmals weder begeh- noch bejagbar ist. Die Höhenstufen in den vier 

Jagdgebieten reichen von 750m im Talgrund der Lutz bis 1873m (Wang Spitz im Huttlatal, 

Revier II). Betrachtet man das digitale Höhenmodell mit den dargestellten 

Neigungsverhältnissen, so finden wir in Teilbereichen im Steilgelände über 90 % 

Hangneigung. 

Von 1.655 ha Waldfläche sind 1.644 ha als Schutzwald bzw. Schutzwald mit Objektschutz- 

Charakter ausgewiesen. Beinahe die gesamte Waldfläche ist als Boden-, Erosions- sowie als 

Lawinenschutzwald eingestuft. Das heißt: Die Wälder - in der Jagdgenossenschaft Sonntag ï 

sind zu beinahe 100 % als Schutzwälder mit Objektschutz Charakter, in Teilbereichen auch 

Standortschutzwälder mit sogenannten Tannenzwangsstandorten.  
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Der Schutzwaldgürtel mit Objektschutz Charakter, schatt- und sonnseitig, zieht sich durch alle 

4 Jagdgebiete. Auf ca. 50 % der Schutzwaldflächen ist behördlicherseits eine sogenannte 

Wildfreihaltezone angeordnet. Eine gemäßigtere Anordnung belegt einige Bereiche - mit einer 

sogenannten Schonzeitaufhebung. 

Eine detaillierte Waldzustandserhebung/Beschreibung ist dem ĂWaldwirtschaftsplan (WWP) 

2020 bis 2040 der Gemeinde Sonntagñ zu entnehmen. 

Fazit 

Der vorliegende WWP, sowie der klare Auftrag (ĂAufbau eines Schutzwald- und 

Jagdkonzeptesñ), gepaart mit der behºrdlichen Anordnung zur ĂWildfreihaltungñ ï ist der 

ausschlaggebende Hinweis darauf, dass aktuell in den Jagdgebieten von Sonntag 

offensichtlich in allen Höhenlagen ein erkennbar negativer Schalenwildeinfluss ï eine 

natürliche Waldverjüngung seit Jahrzehnten verhindert. Dies trifft insbesondere auf die 

Weißtannenverjüngung zu. 

Dabei nimmt die Weißtanne im Altholz in den Waldflächen der Gemeinde Sonntag, mit einem 

Anteil von etwa 30-35%, einen hohen Stellenwert als eine der Hauptbaumarten ein. Allerdings 

ist bei der weiteren Betrachtung der Graphiken im WWP zu erkennen, dass ihr Anteil in 

jüngeren Beständen seit Jahrzehnten deutlich abnimmt. In verjüngungsfähigen Beständen 

fehlt sie oftmals komplett. 

Das Fehlen forstlicher Verjüngung begünstigt das Überhandnehmen von Brombeere, 

Vergrasung und Verkrautung. Diese Pflanzenschicht wiederum wird durch einen hohen 

Stickstoffeintrag aus dem Freilandniederschlag in ihrem Wachstum begünstigt. Diese 

Pflanzenschicht enthält in ausreichendem Maße jenen Energiegehalt, den die verschiedenen 

Schalenwildarten als Nahrung benötigen. 

 

Die Lebensraum- und Geländeanalyse ergaben, dass vor allem Gams- und Rehwild 

ganzjährig in den Jagdgebieten von Sonntag anzutreffen sind, in Teilbereichen auch Rotwild. 

Auch wenn es jahreszeitlich bedingt, zum Beispiel im Sommer zu einer günstigeren 

Schalenwildverteilung kommt, so ist doch sowohl Winter- als auch Sommerverbiss an der 

forstlichen Verjüngung festzustellen. Die über Jahrzehnte dokumentierten Abschusszahlen ï 

mit einem Gebietsweise auffallend hohen Gamsabschuss im Schutzwaldbereich von Sonntag 

ï lieÇen den Verdacht eines ĂVerdrängungseffektesñ stªrkerer (grºÇerer) Arten auf 

schwächere Arten wie Gams- und Rehwild aufkommen. 

 

Was das natürliche Nahrungsangebot betrifft, ist festzuhalten, dass in den verschiedenen 

Lebensräumen der Jagdgebiete ganzjährig qualitativ hochwertige Nahrungsmengen (= 

umsetzbare Energie) zur Verfügung stehen würde. Beide Populationen (Gams- und Rehwild) 

besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Lebensraumspezifischen und jahreszeitlichen 

Nahrungsgegebenheiten. 

 

Das heißt: Das Problem liegt offensichtlich an einer dem Lebensraum nicht angepassten 

Schalenwilddichte, wodurch günstige Verjüngungsansätze der forstlichen Vegetation in 

erheblichem Maße unterdrückt werden. Damit werden auch die im § 3 Vorarlberger Jagdrecht 

ĂGrundsªtze f¿r die Aus¿bung des Jagdrechtsñ sowie Ä 49 Abs. (4, a-d) nicht hinreichend 

erfüllt. 
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Aufgabe und Ziel 

Für die Jägerschaft besteht die wichtigste Aufgabe darin dafür Sorge zu tragen - einen 

funktionierenden Schutzwald-Gürtel Ÿ insbesondere eine natürliche Waldverjüngung 

dauerhaft zu erhalten oder wieder herzustellen. Das Ziel: durch verantwortungsbewusstes 

Jagen ï langfristig natürliche Verjüngungsmöglichkeiten aller standortmöglichen Baumarten 

auszuschöpfen Ÿ um die Basis für einen stabilen Schutzwald zu schaffen. 

 

Die Waldbesitzer haben die Aufgabe nach dem Motto - ĂSchützen durch Nutzenñ - für 

entsprechende Lichtverhältnisse am Boden zu sorgen. Das Ziel: Durch mäßige, aber 

regelmäßige Durchforstung Ÿ auf eine naturnahe Waldbewirtschaftung hinarbeiten.  

 

Die Lºsung kann durch gezielte jagdpraktische MaÇnahmen zum Erfolg der ĂWalser 

Schutzwald- und Jagdstrategie 2025ñ f¿hren. 
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ΞЮ EŔŰũĲŔƣƨŰŊШтШEŔŰũċĬƨŰŊШтШĲƖƚƣĲШEŔŰĬƖƬĦťĲШтШcĲƖċŰŊĲőĲŰƚƽĲŔƚĲ 
Das Jahr 2022 war geprägt von Einladungen nach Vorarlberg zu zahlreichen Veranstaltungen 

mit Vorträgen, Waldbegängen und Fachgesprächen. Zum Jahresschluss weckte ein 

Waldsymposium, zudem namhafte Wissenschaftler als Referenten geladen waren, das 

Interesse zahlreicher Besucher. Die Veranstaltungen fanden in verschiedenen Gemeinden 

des Großen Walsertales und des Bregenzerwaldes statt. Jagd- und Forstausschüsse, sowie 

der Waldverein Vorarlberg waren die verantwortlichen Organisatoren. 

Bei all` den Veranstaltungen trat die Sorge der Teilnehmer um schwindende Biodiversität, 

mangelnde (Baum-)Artenvielfalt, der Verlust von Schutzfunktionen und Gemeinwohlleistungen 

der Wälder offen zu Tage. Vergreisung und größer werdende Lücken in Altbeständen mit 

Vergrasung/Verfilzung, in Folge Schneekriechen, Schneegleiten (besonders an den 

südexponierten Hängen), sowie Schneedruckschäden erhöhen die Lawinengefahr. Eine sich 

mancherorts bereits abzeichnende Entwicklung von Erosion, lassen in Folge die Gefahr von 

Murenabgängen, Verklausungen, nicht nur in den steilen Tobeln, für darunter liegende 

Gehöfte und Siedlungen Schritt um Schritt wachsen. 

Anlässlich der verschiedenen Waldbegänge verstärkte sich der erste Eindruck noch etwas 

konkreter und an Stelle der berechtigten Sorge trat Ernüchterung. Von den verantwortlichen 

Teilnehmern wurde beklagt: ĂEs fehlt in vielen Schutz-Waldflächen des Walsertales und des 

Bregenzerwaldes seit oft mehr als 100 Jahren, eine natürliche artenreiche Waldverjüngung, 

insbesondere die Tanne. Dort wo sich die Tanne trotz aller Widrigkeiten durchzusetzen 

vermochte, gelingt ihr dies nur in Teilbereichen. Das Höhenwachstum lässt die 

ĂSchl¿sselhºheñ von 130 cm nur selten ¿berschreiten.ñ  

Anstelle von Naturverjüngung findet man in den Schutzwäldern millionenteure technische 

Lawinenverbauungen. Dazwischen oder darunter liegend sind künstliche Aufforstungen mit 

verschiedenen Baumarten zu erkennen. Dennoch bleibt vielerorts am Ende nur die 

flachwurzelnde Fichte übrig. Diese wiederum weist in Teilbereichen des Großen Walsertales 

Verbiss-, Schäl-, Fege- und Schlagschäden auf, verursacht durch eine offensichtlich deutlich 

zu hohe Reh-, Rot- und/oder Gamspopulation. Auch die Klima-Erwärmung lässt Probleme in 

den Fichtenwäldern offen zu Tage treten. 

Hinterfragt man diese Situation stºÇt man unweigerlich auf das ĂWildeinfluss Monitoringñ. In 

den Bezirksergebnissen 2016-2018 tritt ein für gesamt Österreich hoher Wildeinfluss, also 

Verbiss-, Schäl-, Fege- und Schlagschäden deutlich zu Tage. Noch dramatischer fällt das 

Ergebnis für den Bezirk Bludenz aus. Ideologiefrei und pragmatisch muss festgestellt werden: 

ĂDies kommt einem Offenbarungseid der Jagd gleich.ñ 

Zu den gravierenden Negativ-Einflüssen des Schalenwildes, auf die dringend notwendige 

Waldverjüngung, gefährdet ein weiteres Problem das Land: ĂDie viel zu hohen, weil völlig 

außer Kontrolle geratenen (gehegten?) Rotwild-Populationen in den verschiedenen Tälern und 

Alpen Vorarlbergs und der damit einhergehenden hohen Gefahr der Übertragung der TBC-

Krankheit durch Rotwild auf das Alpvieh. Allein der TBC-Verdacht bei Rindern ist ein 

Todesurteil!ñ Es ist nur schwer zu verstehen, weshalb bäuerliche Betriebe die ganze Last und 

letztlich die Konsequenz zu tragen haben Ÿ jedoch die Ursache ï nämlich die in 

Gesamtvorarlberg völlig überhöhten Rotwildpopulationen nicht abgesenkt werden. 

In der Zwischenzeit ist der Ausbruch von TBC zur traurigen Tatsache geworden. 107 Rinder 

eines Betriebes im Bregenzerwald wurden im Herbst 2024 bereits getötet/gekeult. 
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Zurück zu den Problemen im Schutzwald. Interessant ist, dass bei diversen 

Besprechungen/Exkursionen usw., immer wieder Hinweise auf das sogenannte ĂReimoser 

Gutachtenñ aus dem Jahr 1988 und dessen Evaluierung im Jahr 2017 erfolgen. Prof. Reimoser 

stellt darin fest: ĂDie Rotwildpopulationen in Vorarlberg steigen kontinuierlich an, wie auch in 

Folge die Schalenwild-Schäden in den Standortschutzwäldern mit Objektschutz Charakter.ñ 

Diese unkontrollierte Entwicklung deckt sich auch mit den wiederkehrenden behördlichen 

Waldzustands-Aufnahmen, dem sogen. Wildeinfluss Monitoring. 

Da stellt sich den Jagdverfügungsberechtigten (Jagdrechts-Inhabern) die zwingende Frage: 

Ist dieser Schutzwald-Zustand normal und muss dies von Grundeigentümern (Waldbesitzern) 

und Älpler (Milchwirtschaft) in Folge völlig verfehlter ĂHegeñ so hingenommen werden? Ich bin 

der Überzeugung ï Nein! Weder Waldbesitzer noch Alpbewirtschafter können und dürfen dies 

allein schon aus gesetzlicher Verpflichtung heraus nicht tolerieren. Denn sowohl Wald-

Eigentum als auch Alp-Eigentum (ĂKulturlandschaft-Pflegendeñ) verpflichtet gegenüber der 

Gesellschaft. Aber besonders aus Eigenverantwortung für sich und nachfolgende 

Generationen können sie dies nicht länger so hinnehmen. 

Natürlich, was war können wir nicht ändern, jedoch, was ist - schon. Schuldzuweisungen und 

Streit führen die unterschiedlichen Interessengruppen auf keinen gemeinsamen Weg und 

würden am Ende das Ziel - einen funktionierenden Schutzwald wiederherzustellen - verfehlen. 

Die Verantwortlichen müssen Gesprächsbereitschaft und die Suche nach gemeinsamen 

Lösungen in der ĂWald ï Wild ï Mensch ï Problematikñ anbieten. Das heißt zuallererst: 

Jeder Einzelne kann in seinem persönlichen Umfeld, seiner Verantwortung für den 

Lebensraum Wald oder Alpe gerecht werden und einen Beitrag dazu leisten ï und dieser wird 

sehr oft im Verzicht liegen. Dies gilt in gleichem Maße für Wald-/Alpbesitzende wie Naturnutzer 

(z.B. Jäger). 

Ich bin der Überzeugung, der Erfolg unserer Bemühungen kann nur in einer ganzheitlichen 

Denkweise liegen. Erst wenn dies gelingt, wird es im Ergebnis auch den vielen wildlebenden 

Tieren des Waldes (Flora-Fauna-Habitat-Optimierung = Biodiversität) und am Ende den 

verschiedenen jagdbaren Schalenwildarten einen optimalen Lebensraum bieten! Aktuell 

schädigen die deutlich überhöhten Schalenwild-Populationen ihre eigenen Lebensräume Ÿ 

verursacht durch uns Jäger. 

 

ΞЮΝЮ EŔŰũċĬƨŰŊШŰċĦőШÉŸŰŰƣċŊ 
Am 22.April 2022 erfolgte eine Einladung mit Waldbegang und anschließendem Vortrag in die 

Gemeinde Sonntag durch Bürgermeister Stephan Nigsch sowie Jagdausschuss Obmann 

Joachim Erhart, auf Anregung der Wildbach- und Lawinenverbauung Bludenz. 

Die Exkursion führte nach Buchboden. Begleitet von Mitgliedern des Jagd- und 

Forstausschusses der Gemeinde Sonntag, der BH-Bludenz Forstabteilung, dem 

Forstbetriebsleiter der AGRAR-Ludesch sowie dem Gebietsbetreuer der Wildbach- und 

Lawinenverbauung Bludenz. 

Erstes Ziel war das Jagdgebiet I (schattseitig), Bereich Boschtelwold/ Leuischlag. Während 

des steilen Anstieges in einem lichten Altbestand konnte man in Teilbereichen 

Verjüngungsansätze von Tanne und Edellaubhölzern (vor allem Bergahorn) erkennen.  

Verjüngung über Äserhöhe (Gams, Reh- und Rotwild) war kaum zu finden. Insgesamt war 
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festzustellen, dass eine natürliche Waldentwicklung (Sukzession) seit Jahrzehnten 

unterbrochen ist.  

Das eigentliche Ziel war eine große Hiebs- bzw. Aufforstungsfläche unterhalb eines 

Felsbandes. Diese Fläche ist mit verschiedenen Laub- und Koniferenarten aufgeforstet und 

steht offensichtlich unter erheblichem Verbissdruck. Nachdem wir dort (im Schutzwald) auch 

noch Gamswild beobachten konnten, setzte eine rege Diskussion ein und die Frage nach einer 

möglichen Jagdstrategie. 

Zweites Ziel war das Jagdgebiet II (sonnseitig), Bereich Höhenwald/Kirchwald. Das steile 

Gelände ist geprägt von technischen Lawinenverbauungen unmittelbar oberhalb des Dorfes. 

Hierbei handelt es sich um einen hochlabilen Objektschutzwald. Die Diskussion vor Ort 

offenbarte eine gewisse Unzufriedenheit mit den jagdlichen Ergebnissen. Auch hier war 

festzustellen, dass trotz reichlich vorhandener Alttannen eine natürliche Verjüngung dieser für 

das Siedlungsgebiet so (über-)lebensnotwendigen Baumart beinahe zur Gänze fehlt. 

Den Abschluss bildete in einem Gasthaus mein Vortrag, in dem erste Möglichkeiten eines 

Lösungsansatzes diskutiert wurden. Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich daraus 

ein offizieller Auftrag mit dem Arbeitstitel ĂWalser Schutzwald- und Jagdstrategieñ.  

 

ΞЮΞЮ 7ĲƚŸŰĬĲƖĲƖШìŔũĬƚĦőċĬĲŰƚрcŸƣƚƓŸƣШŔŰШĬĲƖШ ċĦőĤċƖƚĦőċŉƣ 
Einige Tage später erfolgte eine Einladung zu einer weiteren Exkursion durch den 

Jagdausschuss Obmann. Die Exkursion führte in das Marultal, in das sonnseitig gelegene 

Eigenjagdrevier Hinterdöbel, Jagdgenossenschaft Raggal. Dabei erläuterte Herr Erhart die 

topographischen und jagdlichen Zusammenhänge. Ein besonderer Schwerpunkt war die, 

seiner Meinung nach, deutlich überhöhte Rotwildpopulation in diesem Tal, welches nach 

Norden hin an das Eigenjagdrevier Steris (Gemeinde Sonntag) anschließt. 

Erster Eindruck: Brauner verdichteter Waldboden, der kaum eine Wasserspeicher-Fähigkeit 

zulässt, gepaart mit intensiven Trittschäden die Bodenerosion begünstigt, blanke Nadelstreu 

mit einhergehender Bodenversauerung, Lückige, sich auflösende Waldstruktur in steilem 

Gelände mit einhergehender Vergrasung durch Rotwildfraß (dadurch Entstehung von 

Lawinengängen), Totalverbiss aufkeimender Tannen Naturverjüngung, unqualifizierter 

Verbiss- und Schälschutz bei Edellaubhölzern (an der Oberkante des Baustahlgewebes 

brechen die Leittriebe bei Nassschnee ab), Totalverbiss selbst bei der Fichte. Ein typisches 

Negativbeispiel vºllig verfehlter sogenannter ĂRotwild-Hege!ñ 

Nat¿rlich hinterfragte ich, wie sich die ĂRotwild-Situationñ in den eigenen Jagdgebieten 

gestaltet. Die Antwort: ĂRotwild ist in den vier Jagdgebieten der JG-Sonntag nicht das große 

Problem. Im Bereich der Fütterungen (Sonntag II Hutla); dort handelt es sich um ein gutes 

Dutzend Stück Rotwild.  Im Jagdgebiet-Sonntag I (Ost) liegt das Winter-Einstandsgebiet für 

die nahegelegene Fütterung der Eigenjagd Oberüberlut. Im Bereich der genannten 

Fütterungen sind vermehrt Schäl-, Schlag- und Verbissschäden festzustellen. Deshalb ist 

seitens der Jagdgenossenschaft Sonntag ein Antrag an die BH-Bludenz gestellt diese 

aufzulösen. In der Argumentation wird auch die schwere Erreichbarkeit in die 

Abgeschiedenheit des Hutlatales, bzw. die Höhenlage in Sonntag I(Ost) EJ-Oberüberlut mit 

einer hohen Lawinen- oder Schneebrettgefahr auf dem Weg dorthin angef¿hrt.ñ  
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Nachfolgende Aufnahmen sprechen für sich und ich wurde zum ersten Mal mit dem 

forstrechtlichen Begriff ĂWaldgefährdende Wildschädenñ nach dem Vorarlberger Forstgesetz 

konfrontiert. 

 

 

ΞЮΟЮ EƖƚƣĲШEŔŰĬƖƬĦťĲШ]sрÉŸŰŰƣċŊ 
Eine echte jagdliche Herausforderung scheint also in Sonntag die Verhinderung des Gams- 

und Rehwildverbisses zu sein.  

Um es vorwegzunehmen, Auftrag und Auftragsvolumen gestalteten sich sehr schnell als 

äußerst zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Allein die Größe des Aufgabengebietes (ca. 2.500 

ha) in steilem Gelände, waren eine echte Herausforderung. Eine schnelle Lösung war nicht zu 

erwarten. Hierzu brauchte es intensive Begänge, Kartierungen und Gespräche mit allen 

Verantwortlichen und Beteiligten. 

Des Weiteren gestalteten sich für den Auftragnehmer die sehr komplexen Zusammenhänge 

klein strukturierter waldbaulicher, vor allem aber jagdlichïsoziologischer sowie behördlicher 

Einflüsse, als äußerst kompliziert und schwer zu durchschauen. Erschwert wird eine 

Lösungsfindung auch durch widersprüchliche Urteile des Verwaltungsgerichts Vorarlberg, 

welche in mehreren Verfahren gegen das Grundeigentum, im Rahmen einer 

Beschwerdeführung durch die Jagdgenossenschaft Sonntag, urteilten.  

Für einen Außenstehenden als zusätzlich erschwerend gestalteten sich auch die 

jagdrechtlichen Nutzungszusammenhänge in den vier Jagdgebieten. Verpachtung, 

Eigenbewirtschaftung, Unterverpachtung, entgeltliche Jagderlaubnisscheine usw. stellen sich 

als äußerst komplexes, kaum aufzulösendes Geflecht dar. Auch eine offensichtlich hohe 

ĂFluktuationñ, d.h. ständiger Wechsel wenig erfolgreicher Jäger spielt dort eine 

unbefriedigende Rolle.  Die auffallend hohen ĂJagdgebührenñ und sogenannte ĂHegebeiträge 

für Fütterungskostenñ bei getätigten Rotwild-Abschüssen im eigenen Revier an die 

Hegegemeinschaft erleichterten die Beurteilung nicht. 
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ΞЮΠЮ ~ƁŊũŔĦőĲШcĲƖċŰŊĲőĲŰƚƽĲŔƚĲ 
Erste Begehungen und Aufnahmen zeigten, dass sich ein Lösungsansatz auf sehr 

unterschiedliche Lebensräume, vor allem mit Schwerpunkt auf Rot-, Gams, Stein- und Rehwild 

konzentrieren muss. Auch kristallisierten sich in den Jagdgebieten von Sonntag sehr schnell 

die topographisch unterschiedlichen Strukturen und vor allem die sonn- oder schattseitige 

Lage als wichtige Faktoren heraus. Der tiefeingegrabene Verlauf der Lutz trennt hierbei 

zwischen Sonn- und Schattseite. 

Insbesondere die das Jagdgebiet umgebenden, angrenzenden Jagdgebiete der Gemeinden 

Sonntag und Fontanella, sowie Raggal, Unterdamüls, mit unterschiedlichen Höhenlagen, 

Lebensräumen oder/und Rotwildfütterungen, mussten zwingend in die Entwicklung einer 

Schutzwald- und Jagdstrategie für die Jagdgebiete Sonntag mit einbezogen werden. 

Erste Exkursionen, diverse Besprechungen, das Auswerten der Revier- und Gemeindekarte, 

die Einschätzungen vor Ort durch Begang mit Waldaufseher und/oder engagierten Jägern, 

Grundeigentümern usw., bestätigen die sehr komplexen und z.T. problemgeladenen 

Zusammenhänge. Ein Kritikpunkt sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben: ĂTrotz mehrmaliger 

Nachfrage wurde ich erst am 14.04.2025(!) auf den ĂWaldwirtschaftsplan 2020 bis 2040 f¿r die 

Gemeinde Sonntagñ aufmerksam gemacht und mir dieser ausgehändigt. Der Auftragnehmer 

hätte sich viel Arbeit, Zeit und Mühen ersparen können. Das Positive dabei, die Duplizität der 

Aufzeichnungen, fachlichen Einschätzungen usw. decken sich mit denen des 

ĂWaldwirtschaftsplanesñ. 

Ein weiterer Aspekt fällt bei Betrachtung der Revierkarte auf, nämlich: dass sich die 

eigentlichen, optimalen Gams-Lebensräume, außerhalb bzw. oberhalb des Schutzwaldgürtels 

ï in den Hoch- bzw. Alplagen der umgebenden Eigenjagd-Gebiete befinden. 

Die Beobachtung eines sich unterscheidenden, negativen Schalenwildeinflusses (Verbiss-, 

Schäl-, Fege- oder Schlagschäden verschiedener Schalenwildarten) auf die forstliche 

Vegetation in den Schutz- und Objektschutzwäldern der vier Jagdgebiete, bedurften einer 

eingehenden Analyse. Mein besonderes Interesse lag auf der detaillierten Zeitreihe getätigter 

Abschüsse, Fallwildzahlen im Zeitraum von 1911 ï bis 2024. Diese ließen die Möglichkeit auf 

den Zusammenhang eines ĂArtspezifischen Verdrängungseffektñ erkennen. 
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ΟЮ ?ŔĲШ]ĲůĲŔŰĬĲШÉŸŰŰƣċŊШŔůШ]ƖŸơĲŰШìċũƚĲƖƣċũШШ 
Die Gemeinde Sonntag liegt im westlichsten Bundesland Österreichs, Vorarlberg, im Bezirk 

Bludenz auf 888 Metern Höhe. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 81,59 

Quadratkilometer (Ḭ 8.159,00 ha). Davon sind 5 % landwirtschaftliche Nutzfläche, 31 % sind 

bewaldet, 38 % der Fläche sind Alpen. Die Gemeinde liegt im Biosphärenpark Großes 

Walsertal.  

 

 

ΟЮΝЮ xċŊĲШĬĲƖШ]ĲůĲŔŰĬĲШÉŸŰŰƣċŊШŔůШ]ƖŸơĲŰШìċũƚĲƖƣċũ 
Die Grenze im Süden, Osten und Nordwesten bilden die Gipfel des Lechquellengebirges. Die 

markantesten Gipfel sind Breithorn (2081m), Rote Wand (2704m), Johanneskopf (2573m), 

Braunarlspitze (2649m) und Zitterklapfen (2403m). 

Zum Gemeindegebiet gehören die nur in den Sommermonaten bewohnten und 

bewirtschafteten Alpen: Äußere und Innere Ischkarnai Alpe, Gaden Alpe, Madonaalpe, 

Klesenza, Oberpartnom und Unterpartnom Alpe, Alpe Steris, Oberluth und Unterluth Alpe. 

 

 

 

Quelle: VOGIS + Wikipedia 

Bild: Gemeinde Sonntag 
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Zur Gemeinde Sonntag gehört die Ortschaft Buchboden, etwa 5 Kilometer in östlicher 

Richtung gelegen. Sie liegt auf ca. 900 Metern Höhe. 27,4 % der Fläche sind bewaldet, 43 % 

der Fläche entfallen auf alpines Gelände. Im Süden erhebt sich der höchste Berg des Großen 

Walsertales, die Rote Wand mit 2.704m Höhe. 

 

Buchboden wurde im Mittelalter, wegen des zahlreichen Raubwildes (Bären, Wölfe, Luchse, 

Geier, Steinadler etc.) ĂGeiersbodenñ genannt. 

Unweit von Buchboden, in Ost/süd- östlicher Richtung, zweigt das Gadental mit ca. 1.543 ha 

nach Süden hin ab. Es bietet Lebensraum für vielfältige Waldgesellschaften und seltene 

orchideenreiche Spirkenwälder mit Frauenschuh, verschiedenen Arten von Knabenkraut 

u.v.m. Das Gadental ist seit 1987 per Verordnung Naturschutzgebiet und seit 1995 als 

NATURA 2000 Gebiet, nach FFH-Richtlinie der EU, gemeldet. (Quelle: Wikipedia) 

 

 

 

Foto: K.U. 

 

Bild: Gemeinde Sonntag 
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ΠЮ cŔƚƣŸƖŔĲЯШxƁƚƨŰŊƚċŰƚęƣǍĲШтШéĲƖŊċŰŊĲŰőĲŔƣШтШ]ĲŊĲŰƽċƖƣШтШ
üƨťƨŰŉƣ 

 

Es wäre falsch zu behaupten, in Vorarlberg gäbe es keine Bestrebungen die zum Teil hohen 

Schalenwild-Schäden zu minimieren. Spätestens seit dem verheerenden Lawinenunglück im 

Januar 1954 wird stetig auf das Problem fehlender, intakter Schutzwälder hingewiesen, welche 

auch im Zusammenhang mit zu hohen Schalenwildpopulationen zu erklären sind.  

Natürlich liegt eines der waldbaulichen Probleme auch in den kleinstrukturierten Privatwald-

Verhältnissen. Dort wiegt gelegentlich heute noch bei manchen Jagdgenossenschaften und 

Eigenjagdbesitzern (Jagdverfügungsberechtigte) die Erzielung hoher Jagdpachterträge mehr 

- als der konsequente Auf- bzw. Umbau hin zu intakten Schutzwäldern. 

Um Missverstªndnissen vorzubeugen: ĂSelbstverstªndlich darf und soll die 

Jagdbewirtschaftung auch weiterhin ein Nebeneinkommen für Land-, Alp- und Forstwirtschaft 

ermöglichen. Nur ï die rechtlichen Vorgaben aus dem Jagd- und Forstgesetz des Landes 

Vorarlberg sind zuallererst im Zusammenhang Ÿ mit einer dem Lebensraum angepassten 

Schalenwild-Dichte zu sehen, die dem Aufbau klimaresistenter Schutzwälder nicht 

entgegenstehen. Dies hätte oberste Priorität und dort läge ein erster Lösungsansatz und 

dieser lautet Ÿ einen gesunden, artenreichen (nicht zahlreichen) Schalenwildbestand an 

den vorhandenen Lebensraum anzupassen! (siehe Vbg.-JG, § 3 Abs. e) 

Hierzu kann festgestellt werden: die Jagd- und forstliche Gesetzgebung Vorarlbergs böten 

durchaus die Grundlage und den rechtlichen Rahmen Lösungen zu finden. 

Hinzu kommt, dass seit über dreißig Jahren seitens der Vorarlberger Landesregierung, den 

nachgeordneten Behörden, verschiedenen Interessenverbänden usw. gute und auch 

gangbare Wege zur Lºsung der anstehenden ĂWald ï Schalenwild ï Mensch - Problematikñ 

angeboten werden. Was fehlt ist vielerorts, sowohl der politische wie auch der jagdliche Wille, 

entsprechende Anordnungen, Maßnahmen, Empfehlungen usw. auf Basis wissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse in den Jagdgebieten Vorarlbergs zu exekutieren bzw. umzusetzen. Die 

Folge: ĂZum Schaden der Schutzwälder und seiner Besitzer.ñ 

Es ist eine Tatsache, die Rotwildpopulationen in den verschiedenen Bezirken Vorarlbergs 

steigen kontinuierlich. Damit einhergehend steigen auch die aufgenommenen Schalenwild-

Schäden stetig an. In den behördlichen Aufnahmen ĂDigitaler Waldentwicklungsplan von 

2007ñ, sowie die seit über 30 Jahren durchgeführten und im drei Jahres Rhythmus 

wiederkehrende ĂWildeinfluss Monitoring f¿r Vorarlbergñ wird dies eindeutig belegt. Der 

Mahner gab es genug! Wir alle sind Zeugen dieser völlig verfehlten Entwicklung. 

 

ΠЮΝЮ cŔƚƣŸƖŔĲШĬĲƖШÉĦőċũĲŰƽŔũĬрEŰƣƽŔĦťũƨŰŊ 

Wie konnte es so weit kommen? Nicht nur die verschiedenen Rotwildpopulationen in den 

verschiedenen Bezirken Vorarlbergs steigen kontinuierlich an, sondern auch Gams-, Reh- und 

Steinwildpopulationen. Damit einhergehend stiegen und steigen bis heute auch die 

aufgenommenen Schalenwild-Schäden stetig. Die behördlicherseits akribisch dokumentierten 

Zahlen und Entwicklungen z.B. im ĂDigitalen Waldentwicklungsplanñ sowie das dreijährig 
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wiederkehrende ĂWildeinfluss Monitoring für Vorarlbergñ und die seit 1911 beinahe lückenlos 

belegten Abschuss- und Fallwildzahlen für Vorarlberg, belegen dies eindeutig. 

Dabei bräuchten wir nur mit offenen Augen durch die Schutzwälder Vorarlbergs gehen. Wir 

sehen dort oftmals 150ï200/250-jªhrige Tannen, Fichten, Buchen oder Bergahorn ĂUrianeñ. 

Jedoch beim Blick auf den Boden müssen wir feststellen: Es fehlt in weiten Bereichen eine 

gesicherte, natürliche Waldverjüngung! Wie ist das möglich?  

Hierzu können wir bei TSCHANN bereits vor 40 Jahren (1986) am Beispiel des Kleinen 

Walsertales nachlesen: ĂUm 1800 herum gab es dann auch kein Rotwild mehr, d.h. die jetzt 

150-200-jährigen Bann- und Schutzwälder haben während ihrer Jungphase das Rotwild nicht 

gekannt. 

Im Jahre 1858 wurden im benachbarten Rohrmoos vom Grafen Rechberg wieder Hirsche 

eingesetzt, 1869 wurde am Brunnenberg wieder der erste Hirsch geschossen, im Jahre 1870 

lag im Wildental der zweite Hirsch am Boden. Seit 1870 kommt somit das Rotwild (nach etwa 

100-jähriger Abwesenheit) wieder im Kleinen Walsertal vor.ñ  

Diese Entwicklung hatte Auswirkung auf Gesamtvorarlberg. 

Waren es im Jahre 1877 noch 37 Stück erlegtes Rotwild Ÿ so kamen 9 Jahre später, 1886, 

bereits 73 Stück zur Strecke Ÿ 100 Jahre spªter, 1986, stieg die Zahl auf 2.323, was einer 

Erhöhung um das 32-fache bedeutet Ÿ 2017 (Evaluierung ĂReimoser Gutachtenñ) waren es 

2.971 Ÿ im Jagdjahr 2023/24 beträgt die erlegte Stückzahl 3.131! In der internen 

Fallwildstatistik wird Rotwild im Jagdjahr 2023/24 mit 34 Stück angegeben Ḭ 3.165 

Gesamtabgang! 

Da stellt sich natürlich die Frage: ĂIst das eine gute jagdliche Entwicklung?ñ Ich denke nein! 

Denn die kontinuierlich steigende Abschussteigerung legt den Verdacht nahe, dass nicht an 

einer Bestandsreduktion Ăgekratztñ wird Ÿ sondern eine bedeutend hºhere Zahl an 

Reproduzenten (also weibl. Stücke) vorhanden sein müssen.  Der Vollständigkeit halber sollte 

auch nicht unerwähnt bleiben, dass in manchen Revieren (Jagdgebieten) das behördlich 

angeordnete Abschuss-SOLL ï insbesondere bei Rotwild - seit Jahren nicht erfüllt wird. 

Die Abschuss-Entwicklung bei Gamswild lag 1954 bei 770 (dazu kommen noch 222(?) Stück 

Fallwild) Ḭ gesamt 992 und steht heute (Jagdjahr 2023/24) bei 1.234 Stück. Das 

Geschlechterverhältnis erlegter Tiere weist durchgängig (seit 1979) eine deutliche 

ĂBocklastigkeitñ auf. Das heißt: die Populationsdynamik entwickelt sich ungebremst weiter, da 

bei den Reproduzenten - also den weiblichen Tieren ï traditionsgemäß nur sehr zurückhaltend 

eingegriffen wird. Die gleiche Zurückhaltung wird auch auf Kitze und Jahrlinge praktiziert. Die 

interne Fallwildstatistik weist Gamswild im Jagdjahr 2023/24 mit 41 Stück aus Ḭ 1.275 Stück. 

Offensichtlich auch mit steigender Tendenz, ist die Entwicklung bei Rehwild zu beobachten. 

Waren es 1954 noch 444 Stück, dazu wurde Fallwild mit 608(?) Stück angegeben, so steht 

das Abschuss-Ist heute 2023/24 bei 5.440 Stück Rehwild. Bemerkenswert gestaltet sich auch 

hier die Fallwildstatistik. Sie wird im Jagdjahr 2023/24 mit 209 Stück Rehwild 

(Straßenverkehr?)  angegeben, was einem Gesamtabgang von 5.649 entsprechen würde. 
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Die hohen Fallwildzahlen führten vor etwa 16/17 Jahren zu der behördlichen Anordnung, 

Fallwild nicht mehr dem Ist-Abschuss zu zurechnen. Darüber wird noch heute in der 

Jªgerschaft heftig diskutiert. Die MaÇnahme war u.a. mit der ĂUnkontrollierbarkeit und einem 

gewissen Zweifel am Wahrheitsgehaltñ zwingend notwendig geworden. Es war vielerorts 

gängige Praxis, und das über Jahrzehnte - fehlende Absch¿sse mit ĂFallwild aufzufüllen.ñ 

Bei nüchterner Betrachtung offenbart sich: Offensichtlich sind heute die 

Schalenwildpopulationen in Vorarlberg deutlich höher anzuschätzen ï insbesondere 

bei den Reproduzenten(!) ï als es uns Jägern und vermutlich auch Behörden möglich 

ist festzustellen. 

 

ΠЮΞЮ ?ŔĲШј]ƖċĤőĲƖШ7ĲƖĲĦőŰƨŰŊĲŰљШΝΦΞΥШтШΝΦΣΥШыÉĲŔƣĲŰШΠΦрΡΥь 
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Erläuterung: RWE = RotWildEinheit pro 100 ha. 
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Resümee Grabher / Waldverein Vorarlberg 1968: 
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ΠЮΟЮ ?ċƚШƽŔƖŉƣШ[ƖċŊĲŰШċƨŉШтШĲŔŰĲШůƁŊũŔĦőĲШ?ŔƚťƨƚƚŔŸŰƚŊƖƨŰĬũċŊĲг 
 

Grabher Grundlage 1968: (Zitat) ĂHofrat Heinrich stellt im Jahre 1929 fest, dass nicht die 

ganze Landesfläche als Jagdfläche bzw. wildtaugliche Fläche in Frage kommen könne. Er 

bestimmt die Jagdfläche des Landes mit 180.000 ha oder 69 % der Fläche Vorarlbergs.  

Auf dieser Basis hat der Vorarlberger Waldverein versucht, anhand der amtlichen Statistik der 

Kulturgattungen (Stand 1965) die reduzierten (reinen) Rot-, Reh- und Gamswildflächen in den 

einzelnen Bezirken und im Lande zu berechnen.ñ (Zitat Ende) 

 

Grabher berechnet 1968 die Rotwildtaugliche Fläche für das Land Vorarlberg auf 90.000 ha 

Ḭ 35 % der Landesfläche Vorarlbergs und die Rotwilddichte (nach Ückermann) auf 2,0/100 ha. 

 

Die Rotwilddichte betrug: 1928 ï 0,66/100 ha, 1959 ï 2.91/100 ha, 1966 ï 7,39/ 100 ha 

 

Eine wichtige Frage: Seit Hofrat Heinrich (1929) und Hubert Grabher (1968) - hat sich der 

Rotwildtaugliche Lebensraum ï heute spricht man von Rotwild-Kernzone ï offensichtlich von 

90.000 ha - um 67.945 ha auf 157.945 ha vergrößerte. Wie ist das möglich? 

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass sowohl Hofrat Heinrich (1929) als auch Grabher 

(1968), bereits damals einen enormen Lebensraumverlust für Wildtiere - durch eine stetig 

steigende Bevölkerung, Besiedelung, Infrastruktur, steigende Tourismus- und Freizeitnutzung 

usw. feststellen. 

 

Sowohl das stetige Anwachsen der Rotwildpopulation ï in einem kontinuierlich kleiner 

werdenden Wild-Lebensraum - als auch die Entwicklung des negativen Schalenwildeinflusses 

auf die Schutzwälder Vorarlberg, werden bereits seit 1928, also seit beinahe 100 Jahren durch 

die Landesregierung Vorarlberg und seiner nachgeordneten Behörden - selbst nachgewiesen. 

 

ΠЮΠЮ  ƬĦőƣĲƖŰĲШüċőũĲŰШтШÅŸƣƽŔũĬрÂŸƓƨũċƣŔŸŰƚĬǃŰċůŔťШcĲƨƣĲ 
Das vorliegende Zahlenmaterial ließ mich auf den Gedanken einer Streckenrückrechnung 

kommen. Das heißt meine Frage zielt darauf ab, zu berechnen ï wieviel Stück Rotwild müssen 

in Vorarlberg vorhanden sein ï damit die heutige Jagdstrecke mit 3.165 Stück Rotwild im 

Jagdjahr 2023/24 erreicht werden kann und nachgewiesenermaßen über einen so langen 

Zeitraum ï eine stetige Steigerung zulässt. Die vorliegende lange Zeitreihe (1911 ï 2024) 

aktueller und archivaler Abschussstatistiken des Landes Vorarlberg, lassen eine gesicherte 

Trendentwicklung erkennen. 

Meine Gedanken wurden auch dadurch genährt, da Wildwissenschaftler wie Prof. Dr. 

Reimoser (et al.) sowie der Landeswildbiologe für Vorarlberg, in verschiedenen Arbeiten ein 

Ungleichgewicht des Geschlechterverhältnisses in den verschiedenen Rotwildpopulationen 

vermuten bzw. explizit ansprechen. 

Um die Berechnung übersichtlicher zu gestalten, berechne ich den Zeitraum der vergangenen 

28 Jahre mittels einer Excel-Tabelle. Hierzu erhielt ich wissenschaftliche Unterstützung von 

Frau Dr. Martina Hudler, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Wald- und Forstwirtschaft ï 

Jagdlehre & Wildtiermanagement. (Quelle: Streckenrückrechnung Hunger & Herzog 2019) 
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Erläuterung: Zur Wahrheit der Rückrechnungsformel gehört die Tatsache, dass mit einigen 

ĂUnbekanntenñ gerechnet werden muss. 

ΝЮ EƖƚƣĲШ ŰŰċőůĲШтШůċŰШƚĦőƁƓŉƣШŔůůĲƖШĬĲŰШüƨƽċĦőƚШůŔƣШĬĲƖШsċőƖĲƚŢċŊĬƚƣƖĲĦťĲШ
ċĤЯШƨůШĬŔĲШÂŸƓƨũċƣŔŸŰШƚƣċĤŔũШǍƨШőċũƣĲŰЮ 

ΞЮ ÖŰĬШůċŰШťĲŰŰƣШĬċƚШ]ĲƚĦőũĲĦőƣĲƖƻĲƖőęũƣŰŔƚШы]éьЮШfŰШĬĲƖШ ċƣƨƖШťƁŰŰĲŰШƽŔƖШĤĲŔШ
ĲŔŰĲƖШƨŰŊĲƚƣƁƖƣĲŰШÂŸƓƨũċƣŔŸŰШĬċƚШ]éШůŔƣШΝаΝШċŰŰĲőůĲŰЮШ7ĲŔШĲŔŰĲƖШũċŰŊŢęőƖŔŊШ
ĤĲŢċŊƣĲŰШÂŸƓƨũċƣŔŸŰШŔƚƣШĬŔĲƚШĲőĲƖШŰŔĦőƣШĬĲƖШ[ċũũЮ 

ΟЮ ~ċŰШƚŸũũƣĲШĬŔĲШüƨƽċĦőƚƖċƣĲШťĲŰŰĲŰЯШũċƨƣШxŔƣĲƖċƣƨƖШĤĲŔůШÅŸƣƽŔũĬШΤΜрΦΜШӖЮШuƁŰŰƣĲШ
ŢĲШŰċĦőШÅĲŊŔŸŰШыǍЮ7ЮШ]ĲĤŔƖŊĲьШċŰĬĲƖƚШƚĲŔŰЮШìŔƖШũĲŊĲŰШŔŰШĬĲƖШ[ŸƖůĲũШΥΜШӖШǍƨШ
]ƖƨŰĬĲЮ 

Der Aufbau der Formel gestaltet sich wie folgt. 

¶ ]ƖƨŰĬũċŊĲа 
ü ĤƚĦőƨƚƚǍċőũĲŰШƚƣĲũũĲŰШĬĲŰШŢęőƖũŔĦőĲŰШüƨƽċĦőƚШĬċƖ 
ü ÚĤĲƖШĬŔĲШÂċƖċůĲƣĲƖШüƨƽċĦőƚƖċƣĲШƨŰĬШ]ĲƚĦőũĲĦőƣĲƖƻĲƖőęũƣŰŔƚШы]éьШťċŰŰШ
ċƨŉШĬĲŰШ7ĲƚƣċŰĬШƖƬĦťŊĲƖĲĦőŰĲƣШƽĲƖĬĲŰ 

ü [ŸƖůĲũаШsċŊĬƚƣƖĲĦťĲШоШüƨƽċĦőƚƖċƣĲШйШ]ĲƚĦőũĲĦőƣĲƖƻĲƖőęũƣŰŔƚШы]éь 

Mit den Zahlen und dem GV besteht die Mºglichkeit verschiedene ĂAnnahmenñ zu treffen und 

Szenarien durchzurechnen. Im nachfolgenden Beispiel halten wir uns an die vorliegenden 

amtlichen Zahlen.  

Erläuterung: ĂAls Indikator für Veränderungen der Abundanz (= Dichte, Anzahl, Häufigkeit 

von Individuen einer Art in einem bestimmten Gebiet) ï dient oftmals die Jagdstrecke, welche 

über lange Zeiträume und große Gebiete die tendenzielle Populationsdynamik gut reflektiertñ 

(Balkenhohl, 2023).  

Als weiterer Indikator für eine steigende Rotwildpopulation kann auch die Zunahme der 

Fallwildzahlen herangezogen werden, welche, je nach Region, überwiegend auf den 

Straßenverkehr als Todesursache zurückzuführen sind. 

ĂDiese Entwicklungen lassen auf erhöhte Rotwilddichten schließen. Gründe hierfür stellen 

Klimawandel mit milderen Wintern, fehlende beziehungsweise geringe Populationen großer 

Beutegreifer, sowie zunehmendes Äsungsangebot darñ (Zeiler, 2014).  

ĂZudem senken Fütterungen die Kälbersterblichkeit, begünstigen die frühere Teilnahme von 

Schmaltieren an der Brunft und wirken somit zuwachssteigerndñ (Deutz, et al., 2015). 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Strecke 1818 1751 1946 1745 1942 1877 2087 2134 2233 2204 2300 2382 2580 2988

Bestand 4545 4377,5 4865 4362,5 4855 4692,5 5217,5 5335 5582,5 5510 5750 5955 6450 7470

Jahr

Jagdstreckenrückrechnung Rotwild+Fallwild_Vorarlberg

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Strecke 3170 3089 3279 3495 3142 2868 3230 3093 2917 3055 2861 2858 3158 3165

Bestand 7925 7722,5 8197,5 8737,5 7855 7170 8075 7732,5 7292,5 7637,5 7152,5 7145 7895 7912,5

Jahr

Jagdstreckenrückrechnung Rotwild+Fallwild-Vorarlberg

Tabelle 1+2, GV 1 : 1 
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Legen wir den Berechnungen die behördlichen Zahlenreihen von 1997-2024 zu Grunde, so 

kommen wir im Ergebnis auf eine Rotwildpopulation von Ø 7746 Individuen.  

 

Für Vorarlberg wird aktuell die Rotwild Kernzone mit 157.945,00 ha angegeben. Dies wären 

 

7746 Stück Rotwild : 157.945 ha Ḭ 4,90 / 100 ha 

 

Reimoser et al. (St. Hubertus 3/13) schätzen die Dunkelziffer auf 30 ï 45 %! 

 

30 % Ḭ ςȢσςσȟψ ÐÌÕÓ χȢχτφ  ρπȢπφωȟψ Ḭ 6,37 / 100 ha 

τυ Ϸ Ḭ σȢτψυȟχ ÐÌÕÓ χȢχτφ  ρρȢςσρȟχ Ḭ χȟρρ Ⱦ ρππ ÈÁ 

 

Die Berechnung mit 45 % Dunkelziffer ergäben für das Land Vorarlberg eine Populationsdichte 

in Höhe von: 

  

11.231,7 Ḭ 7 Stück Rotwild pro 100 ha 

 

Im Vergleich die Grabher Berechnungen 1928-1966 mit 90.000 ha Rotwildfläche 

 

Wildstand im Land ï Rotwild 1928:     794   Ḭ   0,88 / 100 ha 

Wildstand im Land ï Rotwild 1950:   3.493  Ḭ    3,88 / 100 ha 

Wildstand im Land ï Rotwild 1966:    ψȢψτπ   Ḭ    9,82 / 100 ha 

 

Im Vergleich heutiger Rotwildbestand auf 90.000 ha nach Grabher (1966): 

 

Wildstand im Land ï Rotwild 2024:    7.746   Ḭ    8,60 / 100 ha (mit 90.000 ha berechnet) 

Wildstand im Land ï Rotwild 2024:  11.231   Ḭ 12,47 / 100 ha (mit 90.000 ha + 45% DZ) 

 

Im Vergleich heutiger (2024) Rotwildbestand auf 157.945 ha Rotwild Kernzone: 

 

Wildstand im Land ï Rotwild 2024: 10.070  Ḭ    6,37 / 100 ha (mit 30 % Dunkelziffer) 

Wildstand im Land ï Rotwild 2024: 11.232  Ḭ    7,11 / 100 ha (mit 45 % Dunkelziffer) 

 

Vergleicht man die kontinuierliche Zahlenentwicklung über 100 Jahre ï so kann bei den 

Berechnungen durchaus der wissenschaftliche Verdacht mit 45 % Dunkelziffer ins Feld geführt 

werden, wobei Ănurñ mit 30 % gerechnet, dies auch schon deutlich jenseits einer tragbaren 

Rotwilddichte wäre. 

 

Was empfiehlt die Wissenschaft: Dipl. Ing. Prof. Dr. Reimoser legt im Jahre 1988 im 

Regionalplanungskonzept zur Schalenwildbewirtschaftung für das Land Vorarlberg ï im 

Auftrag der Landesregierung - die max. Populationsdichte für Rotwild auf 1,5 Stück / 100 ha 

fest. Die wissenschaftliche Empfehlung lautet: 

 

Die optimale Rotwildpopulation (Höchstgrenze) für Vorarlberg  

mit 157.945 ha Kernzone und 1,5 / 100 ha Ḭ 

2.369,17 Stück Rotwild! 
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Zur Erinnerung: Wir gehen von einem Geschlechterverhältnis von 1:1 aus. Wohin würde 

sich die Populationsdynamik entwickeln ï wenn das GV  1 : 2 oder 1:3 betragen würde? 

 

Wir arbeiten mit den amtlichen Zahlen und stellen fest: 

 

Die Jägerschaft Vorarlberg leistet mit den vorliegenden Erlegungsdaten in Höhe von 3.165 

St¿ck Rotwild (2023/24) einen enormen Beitrag zur Lºsung des ĂSchutzwald ï 

Schalenwildkonfliktesñ im Land. Jedoch - das große ABER ï sagt: 

 

Zur jagdlichen Wahrheit gehört jedoch auch: 

 

ü Die wildwissenschaftlichen Berechnungen ergeben, dass die Tragfähigkeit des 

Rotwildtauglichen Lebensraumes ï in den Schutzwäldern Vorarlbergs ï bereits seit 90 

Jahren - etwa ab 1935 - deutlich überschritten wird. 

ü Der Jägerschaft Vorarlberg ab diesem Zeitraum bis heute - offensichtlich auch die 

Wildtierpopulationen von Reh-, Gams- und Steinwild ï trotz ihrer Hegebemühungen - 

aus der Hand glitten.  

ü Denn spätestens seit dieser Zeit ist nachgewiesen, dass Sukzession einer natürlichen 

Waldverjüngung ï insbesondere der Tanne ï in den Wildlebensräumen Vorarlbergs 

unterbrochen ist. 

ü Das große Lawinenunglück 1954, neben anderen Ursachen ï auch im Verlust der 

Lawinenschutz-Funktion der Wälder liegt. 

ü Eine geregelte Forstwirtschaft seit 100 Jahren nachhaltig geschädigt wird. 

ü Im Ergebnis die Schutzwälder Vorarlbergs - all` ihrer Schutzfunktionen durch deutlich 

überhöhte Schalenwildpopulationen beraubt sind. 

ü In Zukunft der Wieder-Aufbau schutzfähiger Bergwälder wenigstens 100 Jahre in 

Anspruch nehmen wird. 

ü In diesem Zeitraum die Besiedelbarkeit steiler Gebirgstäler weiterhin in erheblichen 

Maßen eingeschränkt sein wird. 

ü Die Kosten für den Bau von Schutzmaßnahmen durch die Wildbach- und 

Lawinenverbauung im hohen 2-stelligen Millionenbereich liegen werden.  

ü Kosten und Arbeitsaufwand für den privaten Waldbesitzer enorm sein werden. 

ü Dass Alp- und Landwirtschaft durch Grünlandfraß seit Jahrzehnten nachhaltig 

geschädigt wird (Fäkalverschmutzung usw.) 

ü Die aktuellen TBC-Fälle in der Landwirtschaft Vorarlbergs ï ausgelöst durch deutlich 

überhöhte Rotwildpopulationen ï bereits heute - gravierende Folgen für Viehbestände 

und die Wildtierpopulationen haben. 

ü Auf Basis wildbiologischer Berechnungen verdichtet sich der Verdacht eines 

Verdrängungseffektes durch Rotwild auf schwächere Arten wie Gams- und Rehwild. 

ü Diese Arten dadurch gezwungen sind in tiefere Lagen der Schutzwälder auszuweichen 

Ÿ was die Wildschadenssituation (negativen Schalenwildeinflusses) nochmals 

deutlich verschärft. 

ü Die hohen, weil durch Menschenhand vºllig Ăüberhegtenñ Schalenwildpopulationen 

Vorarlbergs ï ihren eigenen Lebens- und Nahrungsraum - nicht nur zum Schaden der 

eigenen Art ï sondern auch die Artenvielfalt im Land nachhaltig schädigen. 
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Deshalb stellen sich drängende Fragen, deren Beantwortung keinen Aufschub erlauben: 

 

1. nach dem tatsächlichen Geschlechterverhältnis 

2. nach der tatsächlichen Anzahl Rotwild an den Fütterungen 

3. Offenlegung des tatsächlichen Futterverbrauchs an den einzelnen Rotwildfütterungen 

im Lande 

4. Und die wichtigste Frage: Wie soll eine noch so motivierte und handwerklich versierte 

Vorarlberger Jägerschaft in ihrer Freizeit Ÿ in welchem Zeitraum Ÿ mit welchen 

Methoden Ÿ die vorhandene Rotwildpopulation von 7.746 Stück im Land Ÿ um 5.377 

Stück Rotwild reduzieren ï das heiÇt erlegen! Ÿ damit eine tragbare 

Rotwildpopulation von 2.369 Stück erreicht wird? 

 

ΠЮΡЮ ìŸШťƁŰŰƣĲŰШĬŔĲШÖƖƚċĦőĲŰШũŔĲŊĲŰв 
Erlauben Sie mir es etwas humorvoll zu formulieren: ĂMeine bayerische Heimat ist mit 

Jagdbürokratie reich gesegnet. Das hier noch eine Steigerung möglich ist mochte ich kaum 

glauben. In Vorarlberg wurde ich vom Gegenteil überzeugt! Nach 41 engagierten Dienstjahren 

im Forstdienst darf man sich ein ehrliches Urteil erlauben.ñ  Spaß beiseite. 

Gedanken eines Außenstehenden: In Vorarlberg wird aktuell kontrovers über einen 

ĂJagdgesetzlichen Novellierungsbedarfñ diskutiert. Als Ausländer möchte ich mir keinesfalls 

ein Urteil anmaßen, jedoch einige Fragen in den Raum und zur Diskussion stellen, um 

vielleicht einen kleinen Anstoß zur Lösung der ĂWald ï Schalenwild ï Mensch - Problematikñ 

zu leisten. 

Zur behördlichen Jagdbürokratie mit vielfältigen jagdlichen Begriff-Definitionen, erschwert 

oftmals auch eine stark auf Traditionen geprägte Argumentation der Jägerschaft eine dringend 

notwendige Wildbestandsregulierung.  

Jagdgesetzliche Begriffe wie Wildökologische Raumplanung, Wildfreihaltung, 

Schonzeitaufhebung, Abschussauftrag für Schadwild, Abschussplan, Mindestabschuss, 

Wilddichteregulierung, Arealabgrenzung, Wildbehandlungszonen, Wildruhezonen, 

Rotwildkernzone, Rotwildrandzone, jagdliche Sperrgebiete, Schwerpunktbejagungsflächen 

zur Vermeidung von Wildschäden, Integration des Schalenwildes in die Kulturlandschaft und 

vieles mehr, mögen ihre Berechtigung haben.  

Die jagdpraktische Umsetzung der vielfältigen Verordnungen draußen in den Revieren, 

gestaltet sich hingegen oftmals allein schon an topografischen Grenzverläufen 

unterschiedlicher Behandlungszonen als schwierig. Hinzu kommt, erlegt der Eine ein falsches 

Stück am falschen Ort und ist in der Ăglücklichenñ Lage ¿ber eine Wildfreihaltung zu wachen ï 

so schreibt man das Stück eben dort hinein. Dies wiederum erzürnt Jene, die nicht über eine 

solche ĂErleichterungñ verf¿gen. 

Kompliziert und arg menschlich wird es, wenn der monetäre Aspekt unterschiedlicher 

Abschussgebühren ins Spiel kommt. Der ĂPflicht-Hegebeitragñ = Fütterungskosten für den 

Mindestabschuss. Denn ob dieser erfüllt wird oder nicht ï die Kosten sind in jedem Fall an die 

Hegegemeinschaft zu entrichten. Das gestaffelte Punktesystem zur Berechnung 

entsprechender Abgaben, gestaltet sich bei den jährlichen Abschuss Zuteilungen gelegentlich 

als ein arger Zankapfel. 
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Das ursprüngliche Motiv, die Fütterungskosten an den Mindestabschuss zu binden ï um ein 

Überschießen des Abschussplanes zu erreichen ï hat nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. 

Die Kostenfreiheit des ĂÜberschießensñ lºste keine groÇe Motivation aus. Aus der Sicht 

verantwortungsvoller Jäger auch verständlich. Denn die Erfahrung lehrte: je mehr Du erlegst 

Ÿ umso höher fällt im kommenden Jahr der Mindestabschuss aus Ÿ umso höher steigt der 

zu entrichtende ĂPflicht-Hegebeitragñ an die Hegegemeinschaft Ÿ und auch so manche 

Jagdgenossenschaft partizipiert an dieser Entwicklung und Ăpasstñ bzw. verhandelt ihrerseits 

die Gebühren für Jagdpacht oder Jagd-Erlaubnisscheine deutlich nach oben. 

Dass sich so mancher Ăbürgerlichñ einfache Jªger nur noch strikt an den Mindestabschuss 

hält, ist durchaus zu verstehen. Also wird mit diesem Regularium eine deutliche 

Rotwildreduzierung kaum gelingen. 

Welche Summen stehen im Raum? Beispiel einer Kostenberechnung nach dem 

beschlossenen Punktesystem: 

¶ +ÁÌÂ ɀ ρ 0ÕÎËÔШḬ ρςπȟππ Ό 
¶ 3ÃÈÍÁÌÔÉÅÒȟ 3ÃÈÍÁÌÓÐÉÅħÅÒȟ 4ÉÅÒ ɀ ς 0ÕÎËÔÅ Ḭ ςτπȟππ Ό 
¶ (ÉÒÓÃÈ +ÌÁÓÓÅ ))) ɀ σ 0ÕÎËÔÅ Ḭ σφπȟππ Ό 
¶ (ÉÒÓÃÈ +ÌÁÓÓÅ )) ɀ φ 0ÕÎËÔÅ Ḭ χςπȟππ Ό 
¶ (ÉÒÓÃÈ +ÌÁÓÓÅ )  ))Á ɀ ρπ 0ÕÎËÔÅ Ḭ ρȢςππȟππ Ό 

Dazu kommen Pacht- oder Begehungsscheingebühren plus 15 % Jagdsteuer. 

Nur ein Beispiel: Jagdgebiet 501 ha ɀ Mindestabschuss 2 H Klasse III Ḭ        χςπȟππ Ό 

                                                                                                            χ 4                     Ḭ    ρȢφψπȟππ Ό 

                                                                                                            υ +                     Ḭ       φππȟππ Ό 

                                                                                                                                              σȢπππȟππ Ό 

 

Am Beispiel der Hegegemeinschaft 1.1 ï Großes Walsertal, mit 21 Jagdgebieten - allein im 

Bereich der Gemeinde Sonntag - ist dies eine durchaus interessante Einnahmequelle für eine 

Hegegemeinschaft. Gleichzeitig aber auch ein ĂInnerartliches Regulariumñ um allzu 

engagierte, weil verantwortungsvoll agierende Jäger durch auf Traditionen ausgerichteten 

Gruppenzwang - Ăam zu viel schießenñ - gehindert werden können. 

Gleichzeitig ist zu vermuten, dass die Verpflichtung einen Fütterungsbeitrag zu leisten ï auch 

mit den hohen Futterkosten einer völlig außer Kontrolle geratenen Rotwildpopulation ï wir 

erinnern uns - Soll 2.369 Ÿ Ist 7.746 - zu erklären ist. Das mancher Pächter oder Eigentümer 

traditioneller ĂGroß-Rotwildreviereñ nicht mehr gewillt oder in der Lage ist dies allein zu tragen, 

ist u.U. zu verstehen. Nur es stellt sich die Frage ï warum ließ es die Jägerschaft soweit 

kommen? ĂOtto-Normaljägerñ aus dem durchschnittlich verdienenden B¿rgertum ï hat dies 

sicher gern Ăgeduldetñ - wird aber dafür nicht die Hauptverantwortung zu übernehmen haben. 

Aber ï was doch sehr verwundert ist, dass sich ĂOtto-Normaljägerñ mit diesen 

Fütterungskosten ï ohne Wiederrede ï von der ĂOberschichtñ und ihren Vasallen monetär in 

die Pflicht nehmen lässt. 

Im ĂProtokoll der Mitgliederversammlung der Hegegemeinschaft 1.1 ï Großes Walsertal vom 

18.07.2025, 17:00 Uhrñ ï wird auf Seite 1, letzter Absatz beklagt: Ăes fehlen grºÇtenteils die 

alten Hirsche. Randzone seit vielen Jahren kein Hirsch älter als 8 Jahre (also 7. Kopf d. Verf.)ñ 
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Wenn dem so ist, gibt es eigentlich nur zwei Erklªrungen: ĂEntweder ist der Jªgerschaft die 

Fähigkeit des sicheren Ansprechens abhandengekommen oder es geht den meisten Jägern 

nur um das Erbeuten einer Prestigeträchtigen Trophäe?ñ 

 

ΠЮΣЮ éĲƖůĲőƖƨŰŊƚƖċƣĲШÅĲőƽŔũĬ 
Kein Mensch kann auch nur annähernd die Rehwilddichte beziffern, auch kein Jäger. Wir 

haben keine Ahnung wie hoch der Anteil an weiblichen Stücken ist, denn allein von diesen 

hängt die Vermehrungsrate ab. 

 

Abbildung 1 Reproduktionspotential beim Rehwild (Nikolaus A. Urban) 

Eine kurze Erklärung zu dieser Graphik. Wir gehen in Zweier-Schritten vor: 

Der Ausgangsbestand beträgt 13 beschlagene Geißen/Schmalrehe. 

Die Graphik zeigt auf, wie die Bestandsdichte nach oben steigt Ÿ wenn wir uns nur um 2 

(türkis-), 4 (blau-) oder 6 Stück (rote Linie) Geißen je 100 Hektar verschätzen und gemäß 

Abschussplan aber auf 7 Stück (grüne Linie) je 100 Hektar (3 Jahres-Abschussplan) stehen 

bleiben. 

Mit eingerechnet wurde die natürliche Sterblichkeit bei Kitzen, die im Frühsommer 

durchschnittlich bei 20 % liegt. In die Zeit kurz nach dem Setzen fallen die meisten Abgänge. 

Schmalrehe schlagen im Spätherbst/Winter mit einem Abgang von 7% zu Buche, ebenso 

Böcke und Geißen mit durchschnittlich 10 % und auch hier nochmals ca. 5 % der Kitze. Dies 

ist eine gesicherte Aussage, einer ¿ber viele Jahre durchgef¿hrten ĂMortalitätsstudieñ der 

wildbiologischen Forschung. 

Gehen wir weiter. Nat¿rlich gibt es auch Ăschlechteñ Jahre. Kªlte, Nªsse wªhrend der Setzzeit, 

da kann die natürliche Sterblichkeit bei den Kitzen bis auf 40 ï 50 % ansteigen. Das ist völlig 

natürlich und nichts Außergewöhnliches. Kein Mensch bekommt davon etwas mit. Jedoch 
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kann in Ăgutenñ, warmen Fr¿hsommern die Zuwachsrate auch bei 200 % und darüber liegen. 

¦ber die Jahre gleichen sich Ăgut und schlechtñ immer wieder aus. 

Im langjährigen Mittel liegt der potenzielle Zuwachs bei durchschnittlich 160 % der 

vermehrungsfähigen weiblichen Stücke. 

Ich bin davon überzeugt und unterschiedliche Wildforschungen kommen zu dem gleichen 

Ergebnis, dass wir den tatsächlichen Rehwildbestand und somit seine Zuwachsrate, restlos 

unterschätzen und das seit Jahren. Wie auch sonst hªtte trotz Ămathematisch genau 

berechneterñ Abschuss-Vorgaben die Schalenwild-Verbiss-Situation nicht nur in Vorarlberg so 

dramatische Ausmaße annehmen können (siehe Wildeinfluss Monitoring ï Bezirksergebnisse 

Bludenz 2016-2018). 

 

ΠЮΤЮ éĲƖůĲőƖƨŰŊƚƖċƣĲШ]ċůƚƽŔũĬ 
Lange Zeit war das fortpflanzungsfähige Alter der Gamsgeiß unter Gamsjägern eine 

vieldiskutierte Frage. Die älteren jagdlichen Lehrbücher waren sich einig: weibliches Gamswild 

wird erst im vierten Lebensjahr fortpflanzungsfähig. Mittlerweile weiß man, dass die 

Fortpflanzungsreife der Säugetiere generell keine starre Größe darstellt, sondern variabel ist. 

Kondition, Ernährung, Ernährungszustand, Nahrungsangebot über die Jahreszeiten, Klima, 

soziale Bindungen, innerartlicher Stress usw. dienen dabei als Bewertungs-Parameter. Auf 

Schwankungen reagiert besonders Gamswild recht ausgeprägt. 

Weibliche Gams können offensichtlich unter bestimmten Voraussetzungen im zweiten 

Lebensjahr als Jährling geschlechtsreif werden, sich an der Brunft beteiligen und im Frühjahr 

darauf ein Kitz setzen. Dies wird sicher nicht die Regel sein, jedoch es ist möglich. Daten aus 

der Schweiz und Österreich lassen auf einen Zuwachs in Höhe von 64 bis 72 % der Geißen 

schlieÇen.ñ (ĂDas Gamswildñ, W. Knaus/W. Schrºder, 1975, S. 59+62) 

Natürliche Auslese/Sterblichkeit: Gamswild ist seit ca. 40.000 Jahren (und Rehwild seit 

Jahrmillionen) an seinen jeweiligen Lebensraum angepasst. Der harte Winter im Gebirge mit 

dem sogenannten ĂFlaschenhals-Effektñ ein Auslese-Mechanismus, der eben schwaches Wild 

natürlicherweise zum Opfer fällt. Das mag in heutiger Zeit hart klingen, aber das ist Evolution. 

Es geht nicht um das einzelne Tier, sondern um die Gesunderhaltung der Art. Ich bin 

überzeugt: ĂJe mehr altes, schwaches oder krankes Wild in einem Jagdrevier dem Winter zum 

Opfer fällt (siehe Fallwildstatistik Vorarlberg), dass dies ein Hinweis darauf ist, dass Jagd als 

Regulator versagt.ñ  

Für die Jagdgebiete von Sonntag wird empfohlen, vor allem bei den Reproduzenten und 

Jungtieren regulierend einzugreifen. In diesem ohnehin eingeschränkten Gams-Lebensraum 

(Schutzwaldstreifen), sollte die Population nicht weiter ansteigen.ñ 

 

ΠЮΥЮ EƖŊĲĤŰŔƚЯШìŔĬĲƖƚƓƖƨĦőШƨŰĬШÅƬĦťƚĦőũƨƚƚ 
Ergebnis: Weder Gams- noch Rehwild sind in irgendeiner Weise vom Aussterben bedroht! 

Interessant zu beobachten, landesweit, auch in den Jagdgebieten von Sonntag (siehe Kapitel 

11.5. + 11.6.), schwanken Abschuss-Zahlen im Laufe der Jahre erheblich. Schalenwild-

Schäden an der forstlichen Vegetation halten sich hartnäckig z.T. auf hohem Niveau. Da stellt 
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sich die Frage, ob u.U. mit ungenügenden oder zweifelhaften Wilddichte- und Abschuss-

Zahlen Ăoperiertñ wird. Dazu braucht es in Zukunft einen Kontroll-Mechanismus (z.B. 

körperlicher Nachweis nach Erlegung, Wildkameras, Drohnen Überwachung) seitens der 

Jagdverfügungsberechtigten. 

Ergänzend: Rotwild wird durch die Jägerschaft der angrenzenden Eigenjagdreviere an 

F¿tterungen gehalten und reichlich versorgt. Ihr Argument: Ăum Schäden vom Wald 

abzuwendenñ, was allerdings dringend zu hinterfragen ist. Der Verfasser denkt hierbei an die 

Rotwild-Wintereinstände in den steilen Wald-Einhängen des Ladritschtobel, Hinterdöbel oder 

dem Marultal. Dort ist Sukzession seit Jahrzehnten unterbrochen. 

Die positive Nachricht: In Jagdgebieten von Sonntag und den beschriebenen angrenzenden 

Nachbarjagden übersteigt das natürliche Nahrungsangebot für Gams- und Rehwild, in Wald 

und Offenland im Jahresverlauf den durchschnittlichen Energiebedarf des einzelnen 

Individuums. Dies ist f¿r die Planung der ĂWalser Schutzwald- und Jagdstrategieñ eine gute 

Ausgangsbasis. 

Das heißt: Es stünde Gams- und Rehwild über alle Jahreszeiten ausreichend natürliche 

Nahrung zur Verfügung - ohne dass der Wald bzw. die Wald-Verjüngung durch Schalenwild-

Verbiss zu Schaden gehen müsste Ÿ wenn die Schalenwilddichte dem Lebensraum 

angepasst wäre! 

Der Widerspruch liegt darin, dass im Lebensraum zwar reichlich natürliche Äsung vorhanden 

ist, dass aber andererseits trotzdem,  

ü ĬŔĲШéĲƖĤŔƚƚрÉŔƣƨċƣŔŸŰШŔůШÑĲƖůŔŰċũƣƖŔĲĤрéĲƖĤŔƚƚЯШƻŸƖШċũũĲůШċĤĲƖШŔůШuĲŔůũŔŰŊƚƻĲƖĤŔƚƚШ
ĤĲŔШĬĲŰШcċƨƓƣĤċƨůċƖƣĲŰШрШŔŰƚĤĲƚŸŰĬĲƖĲШĤĲŔШÑċŰŰĲШтШĬĲƨƣũŔĦőШǍƨШőŸĦőШŔƚƣШыììÂьЯШ 

ü ŰƨƖШċƨŉШΞΣШӖШĬĲƖШ[ũęĦőĲШĲŔŰĲШŰċƣƬƖũŔĦőĲШéĲƖŢƬŰŊƨŰŊШƚƣċŰĬŸƖƣůƁŊũŔĦőĲƖШ7ċƨůċƖƣĲŰШ
ůƁŊũŔĦőШŔƚƣШыììÂьЯ 

ü ĬĲƖШÖůĤċƨШőŔŰШǍƨШťũŔůċǯƣƣĲŰШ~ŔƚĦőƽċũĬĤĲƚƣęŰĬĲŰШƻĲƖőŔŰĬĲƖƣШƽŔƖĬЯ 
ü ĬŔĲШĤŔŸũŸŊŔƚĦőĲШéŔĲũŉċũƣШŰŔĦőƣШůĲőƖШŊĲƽęőƖũĲŔƚƣĲƣШŔƚƣЯ 
ü ĬŔĲШÑċŰŰĲШŰƨƖШƚƓŸƖċĬŔƚĦőШĬŔĲШìƨĦőƚőƁőĲШƻŸŰШΝΟΜШĦůШƬĤĲƖƚĦőƖĲŔƣĲƣЯШ 
ü ĲŔŰĲШŔŰШĬĲƖШ[ũęĦőĲШĬƖŔŰŊĲŰĬШŰŸƣƽĲŰĬŔŊĲЯШŊĲƚŔĦőĲƖƣĲШÑċŰŰĲŰƻĲƖŢƬŰŊƨŰŊШŉĲőũƣЯ 
ü ŔŰШ ĬĲŰШ ǍЮÑЮШ ƬĤĲƖċũƣĲƖƣĲŰШ 7ĲƚƣęŰĬĲŰШ ƚĲŔƣШ sċőƖǍĲőŰƣĲŰШ ŰċƣƬƖũŔĦőĲШ ÉƨťǍĲƚƚŔŸŰШ
ƨŰƣĲƖĤƖŸĦőĲŰШŔƚƣЯ 

ü ĬċĬƨƖĦőШ ĬŔĲШ ĬƖŔŰŊĲŰĬШ ŰŸƣƽĲŰĬŔŊĲŰШ ÉĦőƨƣǍƽŔƖťƨŰŊĲŰШ ƻŸƖШ xċƽŔŰĲŰЯШ EƖŸƚŔŸŰЯШ
~ƨƖĲŰċĤŊęŰŊĲŰШĲƖőĲĤũŔĦőШĤĲĲŔŰƣƖęĦőƣŔŊƣШƚŔŰĬЯ 

ü ŔŰШÑĲŔũĤĲƖĲŔĦőĲŰШǍƽċƖШŊƨƣĲШéĲƖŢƬŰŊƨŰŊƚċŰƚęƣǍĲШƻŸƖőċŰĬĲŰШƚŔŰĬЯШŢĲĬŸĦőШċŰĬĲƖŰŸƖƣƚШ
ƚƣċŊŰŔĲƖĲŰЯШƣƖŸƣǍШĲŔŰĲƚШŊƨƣĲŰШ ŰƚċƣǍĲƚЮ 
 

Rückschluss: Die Wilddichte von Gams- und Rehwild, sowie in Teilbereichen auch von 

Rotwild, ist in den Jagdgebieten von Sonntag deutlich zu hoch. Das bedeutet: die ökologische 

Wild-Dichte im Verhältnis zum Fassungs- und Ernährungsvermögen des Lebensraumes ist 

erheblich überschritten. Der hohe Schalenwild-Verbiss an der forstlichen Verjüngung ist ein 

Beweis für dieses Missverhältnis. Damit werden auch den Jagdrechtlichen Vorgaben, §§ 3 und 

§ 49 (4), nicht erfüllt. 
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Das Problem liegt auch in einer jagdlich motivierten Überhege einer beliebten und bevorzugten 

Wildart ï z.B. der Gams - insbesondere in den angrenzenden Jagdgebieten.  

Würde sich das natürliche Nahrungsangebot im Verhältnis zur Gams- und Rehwildpopulation 

die Waage halten wären die enormen Verbiss-Schäden weitestgehend zu vermeiden. 

Der Verfasser möchte an dieser Stelle klar festhalten: Wildtiere sind ein integraler Bestandteil 

der Waldökosysteme. Aber es ist der gesetzliche Auftrag an die Jagd eine entsprechende 

Regulierung der Schalenwildpopulationen zu erfüllen, damit das Waldökosystem nicht länger 

zu Schaden kommt. Fehlende oder gestörte Biodiversität schadet im erheblichen Maße nicht 

nur Flora und Fauna im Ökosystem ï sondern am Ende auch dem Schalenwild. 

 

ΠЮΦЮ ìŔĲШťƁŰŰƣĲŰШƽŔƖШǍƨШĲŔŰĲƖШƣƖċŊĤċƖĲŰШxƁƚƨŰŊШǯŰĬĲŰе 
Dazu braucht es vor allem Ehrlichkeit und die Fähigkeit zur Selbstkritik von uns Jägern. Wir 

müssen erkennen:  

1. Die waidgerechte Regulierung der Rotwildpopulationen im Land ist uns nicht gelungen. 

2. Wir Jäger erbrachten mit unserem Handeln selbst den Beweis ï dass mit einer noch 

so gut gemeinten Fütterung ï Rotwildschäden am Wald nicht zu verhindern sind ï 

sondern genau das Gegenteil erreicht wurde. 

3. Das Gleiche gilt für Rehwildfütterungen. 

4. Die Rot-, Gams- und Rehwildpopulationen sind uns Ă¿ber den Kopf gewachsenñ und 

schädigen Wildlebensraum und Kulturlandschaft gleichermaßen. 

5. Nachhaltig geschädigte Schutzwälder sowie alp- und landwirtschaftliche Nutzflächen 

sind ein eindeutiger Beweis.  

6. Die hohe TBC-Ansteckungsgefahr für das Alpvieh geht nachgewiesenermaßen 

unzweifelhaft vom Rotwild aus. 

7. Die Last dieser untragbaren Situation haben allein unsere Älpler und Bauern zu tragen 

ï also die Jagdverfügungsberechtigten selbst. 

 

Um die oft ins Feld geführten Vorfang- oder Reduzierungsgatter für Rotwild nicht anwenden 

zu müssen, könnte eine waidgerechte Lösung zur Reduzierung überhöhter Populationen im 

Land im folgenden Vorschlag liegen: 

 

1. Wir verzichten die kommenden 3 Jahre auf die Erlegung von I`er + IIa Hirschen. 

2. Wir reduzieren in den kommenden 5 Jahren ï gemeinsam - die Rotwildpopulation im 

gesamten Land um 5.000 Stück auf das tragbare Maß von 2.500 Stück Rotwild. 

3. Wir legen den Schwerpunkt der Reduktion auf Kahlwild (Tier, Schmaltier, Kalb) mit 

einem Anteil von 75 % (Ḭ 3.750). 

4. Wir verzichten in dieser Zeit auf eine Entrichtung des Hegebeitrages = Futterkosten. 

5. Nach erfolgter Reduktion haben Jene die Fütterungskosten zu tragen - die glauben ein 

Rotwildrevier mit Fütterung betreiben bzw. pachten zu müssen. 

6. Nach Anpassung der Rotwildpopulation im Land sollten wir gemeinsam mit 

Wissenschaftlern und Wildbiologen darüber nachdenken ï jegliche Rotwildfütterung im 

Land gänzlich einzustellen. 

7. Dafür muss Politik und Behörden gewillt sein ï in den Kerngebieten streng geschützte 

Rückzugs-Lebensräume für Rotwild auszuweisen. 
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Sicher werden diese Vorschläge kontroverse Diskussionen hervorrufen. Dies ist auch gewollt. 

Vielleicht kann es uns gelingen ï gemeinsam eine tragbare Lösung zu erarbeiten. 

 

Im Laufe der Zeit fehlt es nicht an guten Lösungsansätzen bzw. Vorschlägen die 

beschriebenen Negativentwicklungen zu stoppen. Leider hielt sich der Erfolg empfohlener 

Maßnahmen in der praktischen Umsetzung in Grenzen. Denken wir positiv und kommen zu 

guten Beispielen in ihrem Land  

 

ΠЮΝΜЮ ]ƨƣĲƖШ ŰƚċƣǍШΝΦΥΥШрШĬċƚШјÅĲŔůŸƚĲƖр]ƨƣċĦőƣĲŰљ 

Im Februar 1988 wurde das ĂRegionalplanungskonzept zur Schalenwildbewirtschaftung 

in Vorarlbergñ als Grundlagenstudie (Fachgutachten) im Auftrag der Vorarlberger 

Landesregierung den Beteiligten zur Verfügung gestellt. Der Grund für diesen offiziellen 

Auftrag war zum einen das damalige ĂWaldsterbenñ und zum anderen die hohen 

Schalenwildschäden in den Schutzwäldern und den Schutzwäldern mit Objektschutz 

Charakter. 

Im Ergebnis ist festzustellen, das damalige ĂWaldsterbenñ konnten die Verantwortlichen durch 

technische Lösungen deutlich eindämmen. Das Problem der hohen Schalenwildschäden in 

den Schutzwäldern Vorarlbergs ist auch nach 37 Jahren bis heute nicht gelöst ï im Gegenteil! 

Dabei wäre das wissenschaftlich fundierte und herausragende Werk durchaus geeignet 

gewesen die Schalenwild-Problematik in Vorarlberg ï praxisorientiert, revierspezifisch bis 

hinunter in die einzelnen Jagdgebiete zu lösen. Das 239 Seiten umfassende Grundlagenwerk 

(hinzu kommen noch 20 ergänzende Anhänge) hat seine Gültigkeit bis heute nicht verloren.  

Es ist zu vermuten, dass nur sehr wenige der Verantwortlichen dieses Standardwerk 

jagdpraktischer Empfehlungen lasen oder ï was weitaus bedenklicher wäre - ĂEs fehlte am 

ehrlichen Willen oder an der jagdpraktischen Fªhigkeit(?)ñ Ÿ denn die Rotwild-Populationen 

stiegen auch in den folgenden 37 Jahren weiter an, was die getätigten Abschüsse in der Zeit 

ab 1986 ï 2.323 bis heute Jagdjahr 2022/23 ï 3.165 Stück offenlegen. Ähnliches gilt für Stein- 

Gams- und Rehwild. 

Das Reimoser Gutachten von 1988 stellt fest: ĂDie Rotwildpopulationen in Vorarlberg steigen 

kontinuierlich an, wie auch in Folge die Schalenwild-Schäden in den Standortschutzwäldern 

mit Objektschutz Charakter.ñ Diese unkontrollierte Entwicklung deckt sich auch mit den 

dreijährig wiederkehrenden behördlichen Waldzustands-Aufnahmen und der Evaluierung 

durch Reimoser im Jahre 2017.  

Ich bin der Überzeugung, wären die wildbiologischen Lösungsansätze und jagdpraktischen 

Empfehlungen von Reimoser ab 1988 in den Revieren Vorarlbergs umgesetzt worden, hätte 

man den hohen Rotwildbestand wenigstens auf dem Stand von 1988 halten bzw. sogar 

absenken können. 

Damit einhergehend bestand die Möglichkeit - siehe Regionalkonzept, Kap. 3.1.1.8 ï den 

Zustand der Waldverjüngung und der Wildschäden kontinuierlich zu verbessern, in dem 

überhöhte Rotwildbestände waidgerecht abgebaut worden wären. Diese Chance haben weder 

Jagdverfügungsberechtigte (Grundeigentümer) noch Jagdnutzungsberechtigte (Jäger, 
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Jagdpächter, Eigenjagdbesitzer) in weiten Teilen Vorarlbergs bis heute genutzt. Warum 

verantwortliche Behörden tatenlos dabei zusahen ï darüber können wir nur spekulieren. 

Heute stehen wir vor dem großen Dilemma und der Frage: ĂWie die überhöhten Rotwild-

Populationen in Vorarlberg tierschutz- und waidgerecht abgebaut werden können?ñ 

Meine Überzeugung ist: ĂWenn der Vorschlag unter Kap. 5.9. kein Gehör findet, wird es nicht 

ohne Vorfang- bzw. Reduktionsgatter gelingen. Dies hat dann nichts mehr mit traditioneller 

Jagd zu tun, sondern müsste über die BH als ĂSchlachtvorgangñ deklariert bzw. angeordnet 

werden.  

Oder, eine weitere Möglichkeit ist - ein entsprechendes Jagdkonzept zu entwickeln. In dem 

man topografische Geländeverhältnisse entsprechend ausnutzt und einrichtet, um einen 

tierschutz- und waidgerechten Reduktionsabschuss zu bewerkstelligen. Dies ist mit hohen 

finanziellen Mitteln, sowie hohem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden und wird sich 

vermutlich über Jahre hinziehen.ñ 

Eine gut gemeinte Frage stellt sich anhand eines konkreten Beispiels: ĂWie sollen und 

können noch so engagierte Jäger in ihrer Freizeit, eine völlig überzogene Rotwild-Population 

in einem Revier mit aktuell 300 Stück Ÿ auf ein tragbares Maß von 80 Stück Ÿ auf einer 

Fläche von 3.234,0 ha (lt. Reimoser 1,5/100ha) Ÿ in welchem Zeitraum reduzieren Ÿ denn 

sie müssten 220 Tiere(!) den gesetzlichen Vorgaben entsprechend erlegen. Das Ziel müsste 

dabei ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis sein. Das heißt, vor allem Reproduzenten, 

also erwachsene weibliche Tiere und die dazugehörig entsprechenden (weibl.-)Kälber 

müssten mit erlegt werden.ñ  

In vielen Jagdgebieten Vorarlbergs führte diese Entwicklung zu dem vorliegenden negativen 

Ergebnis, dass die Biotop- und Nahrungskapazität durch deutlich überhöhte Rot-, Gams- und 

Rehwildpopulation, untragbar überschritten wurde und somit der gesamte Lebens- und 

Nahrungsraum nachhaltig geschädigt ist.  

Ein weiterer negativer Aspekt wird gelegentlich außer Acht gelassen: Das ist der eines 

Verdrängungseffektes, welcher sich gravierend auf körperlich kleinere Arten, wie Gams- und 

Rehwild, auswirken. Kleinere Arten werden in unproduktivere Lagen, z.B. in den Schutzwald, 

abgedrängt. Das nun fehlende hochwertige Futter des Offenlandes, muss durch eine 

verstärkte Mehraufnahme forstlicher und außerforstlicher Vegetation ausgeglichen werden. 

Reimoser bietet in diesem Zusammenhang im ĂRegionalplanungskonzeptñ Kap. 3.3.1.1 f) 

ĂWildstandsanpassung von unten herñ ï bereits eine erste Lºsung an: ĂIn Problemgebieten mit 

für den Biotop zu hohen Wildständen muß die Reduktion der Bestände ausreichend stark 

durchgeführt werden. Die sukzessive Annªherung (ĂHerantastenñ) an die regional und lokal 

tragbare Wilddichte darf nicht von oben her, sondern muß von unten her erfolgen, d. h., es 

muß der Wildbestand zunächst unter das gerade noch tragbare Maß hinab reduziert werden, 

sodaß sich die Waldverjüngung möglichst rasch und ausreichend entwickeln bzw. erholen 

kannéñ 

Dazu wird im ĂRegionalplanungskonzeptñ auf Seite 96, unter Kap. 3.3.1.1 f) 

ĂMindestwilddichteñ weiter verwiesen. Darin empfiehlt Reimoser: 
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ĂBeim Rot- und Gamswild, daß in größeren Rudelverbänden lebt, ist auf die erforderliche 

Mindeswilddichte zu achten, die für das soziale Wohlbefinden dieser Schalenwildart notwendig 

ist (1-1,5 Stück/100 ha). Muß die Mindestwilddichte wegen der nötigen Biotopverbesserung 

(Verhinderung von Wildschäden) unterschritten werden, so sollte in diesem Gebiet zumindest 

vorübergehend auf die betreffende Wildart vollständig verzichtet werden (Freizone, vgl. Kapitel 

3.3.6., 3.3.7.)ñ Ÿ insbesondere unter dem Gesichtspunkt, welchen z.B. auch der 

Wildbiologische Sachverständige für das Land Vorarlberg in einem Gutachten 

ausdr¿cklich betont: Ăbereits einzeln vorkommende bzw. nur vorübergehend einstehende 

Stücke einen relativ großen Schaden verursachen können.ñ 

Reimoser zielt mit seinen Lösungsvorschlägen explizit auf die Schaffung bzw. 

Wiederherstellung eines intakten, funktionierenden Standortschutzwald ab, welcher bei 

erfolgreicher Wiederherstellung allen wildlebenden Tieren des Waldes (Biodiversität) 

zugutekommen würde. Seit Jahrzehnten wird für Vorarlberg eine erhebliche Schädigung des 

Lebensraumes dokumentiert. Es ist offensichtlich, dass durch eine falschverstandene 

ĂWildhegeñ ï welche sich ausschließlich auf Trophäengüte und eine gesetzeswidrige, weil 

überhºhte Rotwildpopulation ausrichtet Ÿ am Ende vor allem auch den vermeintlich 

Ăgehegtenñ Schalenwildpopulationen Rot-, Gams- und Rehwild selber schadet.  

Denken wir in diesem Zusammenhang nur an die aktuell in Vorarlberg hochbrisante TBC-

Problematik, oder an Gamsräude, Gamsblindheit, Verwurmung, Rachen,- Hautdasseln usw.   

Weiter bei Reimoser: Unter Kap. 3.3.1.1 h) Abschussrichtlinien:  

ĂDie in der gegenwärtig gültigen Abschussrichtlinien der Vorarlberger Jägerschaft 

ausgewiesenen Altersklassen (Jugendklasse, Mittelklasse, Ernteklasse) für Rot-, Reh- und 

Gamswild sollten auch weiterhin bei der Abschußplanung berücksichtigt werden. Stücke der 

Jugend- und Ernteklasse sollten jedoch im Rahmen des Abschußplanes ohne jede 

Einschränkung im Hinblick auf (vermeintliche) Qualitätsmerkmale erlegt werden 

d¿rfenéñ 

Reimoser bringt es auf Seite 94, Kap. 3.3.1.1 e) Ausreichende Reduktionsdauer, auf den 

Punkt: 

 ĂéBei allen Maßnahmen ist stets von der Tatsache auszugehen, daß eine stark reduzierte 

Schalenwildpopulation (nach erfolgter Biotopverbesserung) wesentlich leichter und rascher 

aufgebaut werden kann als ein geschädigter oder zerstörter Wald. Dies ergibt sich schon allein 

daraus, daß einer einzigen Waldgeneration zahlreiche Wildgenerationen entsprechen.ñ 

 

Nach diesen jagdpraktischen Lösungsansätzen aus dem Jahre 1988 verweise ich ergänzend 

auf die ĂEvaluierung des Vorarlberger Wildschadens-Kontrollsystemsñ, durch das 

Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie Wien, durch Reimoser 2017. Auf Seite 22 

empfiehlt Reimoser:  

 

a) Mehr Verantwortung und Fachkenntnisse beim Grundeigentümer; Waldeigentümer als 

koordinierende ĂDrehscheibeñ (als ĂMotorñ). Den Grundeigentümern, die ja auch die primär 

Jagdberechtigten sind, kommt eine zentrale Bedeutung bei der Vermeidung von Wald-Wild-

Problemen zu.  
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Diese Ausrichtung betonte auch der Forst & Jagd-Dialog (Mariazeller Erklärung 2012) bei der 

Tagung der Arbeitsgruppe 2 in Gmunden/OÖ (siehe Forstzeitung Juni und Juli 2017) dort heißt 

es: 

 

ĂDie Grundeigentümer haben primär Einfluss auf land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen 

und auf die Form der Jagdausübung. Sie bzw. ihre Vertreter (Jagdausschuss) entscheiden, 

ob sie ihr Jagdgebiet verpachten oder nicht, an wen und unter welchen Bedingungen sie die 

Regulierung der Schalenwildbestände in andere Hände legen oder ob sie selbstverantwortlich 

Maßnahmen durchführen. Die Möglichkeit zur Selbstverwaltung der Jagd durch die 

Grundeigentümer sollte häufiger genutzt werden, auch schon beim normalen Jagdbetrieb 

und nicht nur in Notfällen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dadurch größer, es gibt viele 

positive Beispiele. Voraussetzung für den Erfolg sind jedoch vor allem eine klare Zielsetzung, 

ein richtiges Erkennen der Wald-Wild-Situation und der jeweiligen Ursachen für bestehende 

Probleme, der Wille zur Lösung, Zusammenarbeit mit Jägern und Behörde, und 

erforderlichenfalls auch mit der Wildbach- und Lawinenverbauung, sowie eine konsequente 

Umsetzung, wobei vor allem das Zusammenwirken von Wildbestandsanpassung und 

waldbaulichen Maßnahmen zur Förderung der Verjüngung wichtig ist. Dies erfordert aber 

Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge und über mögliche Maßnahmen 

Kombinationen sowie Motivation und Gelegenheiten, sich diese Kenntnisse anzueignen. Dafür 

sollte vor allem für kleine Waldeigentümer die fachliche Betreuung verbessert werden.ñ 

 

Im Schlusswort auf Seite 29 der ĂEvaluierung 2017ñ wird von Reimoser speziell auf die 

Zusammenarbeit zwischen Grundbesitzern und Behºrde hingewiesen, zur ĂMediationñ wird 

ausgeführt: 

 

ü ĂProblem Wild-Wald ist eine Daueraufgabe; es ist sehr personenabhªngig; z.T. gute 

       Erfolge durch großes Bemühen; 

ü Status und Rolle der Jagd steht oft im Gegensatz zu dieser m¿hsamen und langwierigen 

Aufgabe (Waldumbau); die Pächter sind Zahler und sollen dafür arbeiten; Jagd ist in der 

Regel Aufgabe (Dienstleistung am Grundeigentum Anderer) und nicht nur Berechtigung; 

ü Weitere Objektivierung der Schadensfeststellung; 

ü Keine Infragestellung von Freihaltung und Abschussorgan;  

ü Geringe Wildstªnde mit allen Mitteln erreichen und halten; 

ü Jagd ist zwischen Grundbesitzern und Behºrde zu regeln, dem Jagdpªchter kann die 

Ausf¿hrung ¿bertragen werden.ñ (einfacher wäre dies durch eine jagdliche     

Selbstverwaltung durch die Grundeigentümer zu bewerkstelligen. Anmerk. Verf.) 

 

ΠЮΝΝЮ ]ĲŊĲŰƽċƖƣШрШéŸƖċƖũĤĲƖŊĲƖШìċũĬƚƣƖċƣĲŊŔĲШΞΜΟΜҼ 
 

In Anlehnung bzw. zur Umsetzung der wissenschaftlichen Ausführungen/Empfehlungen von 

Reimoser, seiner Evaluierung, sowie den ern¿chternden Ergebnissen des ĂWildeinfluss 

Monitoringsñ wurde von der Vorarlberger Landesregierung die ĂVorarlberger Waldstrategie 

2030+ñ erarbeitet und von allen politischen Parteien im Landtag einstimmig beschlossen. Dort 

kann der interessierte Bürger nachlesen:  

 

Zitat aus Kapitel: Ă4. Schl¿sselfaktoren f¿r eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie 

4.1. Tragbarer Wildeinfluss 
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Das Erreichen eines tragbaren Wildeinflusses spielt sowohl für die Schutzwirkungen, für 

klimafitte Mischwälder, als auch für die Wirtschaftsleistung, die biologische Vielfalt und auch 

für alle weiteren gesellschaftlich wichtigen Waldfunktionen eine zentrale Rolle. Deshalb wird 

dieses Handlungsfeld in der Vorarlberger Waldstrategie 2030+ übergreifend über alle 

strategischen Ziele und Handlungsfelder behandelt. 

Als Basis dienen die von allen Landesjägermeistern und Forstverantwortlichen Österreichs 

akkordierten Ziele und Prinzipien in der ĂMariazeller Erklªrungñ 2012. Dort heißt es u.a: 

 

ĂJagd ist in Österreich untrennbar mit Grund und Boden verbunden - die 

Bewirtschaftungsrechte und die damit verbundene Verantwortung der 

Grundeigentümer (Jagdverfügungsberechtigte) sind eine wesentliche 

Rahmenbedingungñ. 

 

An dieser Stelle wird ausdrücklich betont, dass Wildtiere integraler Bestandteil der Waldöko- 

Systeme sind. Damit verbunden ist die Erhaltung von ausgewogenen Lebensraumbedingun-

gen sowohl für Pflanzen als auch für Wildtiere im Rahmen einer multifunktionalen 

Waldwirtschaft. Diese ermöglicht einerseits die Verjüngung der Baumarten nach dem 

natürlichen Potential. Andererseits wirkt sie weiteren Verschlechterungen von 

Wildlebensräumen und anderen Beeinträchtigungen des Wildes und seiner Lebensweise 

durch Dritte entgegen. Eine vordringliche Aufgabe in naher Zukunft ist die entsprechende 

Regulierung der Schalenwildbestände. 

 

Der Schlüsselfaktor zur erfolgreichen Umsetzung der Vorarlberger Waldstrategie 2030+ sind 

landesweit dem Lebensraum angepasste Schalenwildbestände. Die Verjüngung der am 

Standort typisch vorkommenden Baumarten soll entsprechend dem natürlichen Potential er- 

folgen und eine klimafitte Mischwaldentwicklung gewährleisten. Die Wildbestände sollen derart 

gestaltet sein, dass Schutzmaßnahmen nicht die Regel, sondern die Ausnahme darstellen. 

Damit wird gleichzeitig die Erhaltung bzw. Schaffung von attraktiven Lebensräumen und die 

Erreichung von gesunden und artenreichen Wildbeständen unterstützt. 

Örtlich und zeitlich begrenzt können auch im Rahmen von regional angepassten 

Wildbeständen Engpässe der Lebensraum-Tragfähigkeit auftreten. Dieses Problem ist erkannt 

und Lösungen sollen im Rahmen der wildökologischen Raumplanung gebietsbezogen und 

gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet werden. Investitionen im Rahmen von 

Schutzwald Projekten dürfen dadurch nicht gefährdet werden. 

Die Ausrichtung der Jagd soll sich an wildökologischen und wildbiologischen Grundlagen 

orientieren. Der konsequente Austausch zwischen GrundeigentümerInnen, Forst- und 

Jagdbehörden und Jagdausübenden auf allen Ebenen sowie die Vermittlung wild-, waldöko- 

logischer und jagdwirtschaftlicher Kenntnisse tragen hier zu wesentlichen Verbesserungen 

bei. Die Jagdbewirtschaftung darf und soll bei dieser Ausrichtung auch ein Nebeneinkommen 

für die Land- und Forstwirtschaft ermöglichen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollen für 

eine effektive Umsetzung der gemeinsamen Ziele weiterentwickelt werden. Der Dialog und die 

Zusammenarbeit zwischen Waldverantwortlichen und Jagd sollen in den nächsten Jahren in 

den relevanten Themenbereichen ausgebaut werden.ñ (Zitat Ende). 

 

Im Kapitel 8 Anhang 2 - Veränderungsbedarf werden vom Amt der Vorarlberger 

Landesregierung Abteilung Forstwesen - 7 Punkte als dringender Veränderungsbedarf im 

Hinblick auf strategische Ziele klar definiert.  
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Bei genauerem Studium fällt auf, dass bei 5 Punkten der Erfolg des dringenden 
Veränderungsbedarfs Ÿ vom Thema Wildeinfluss ï also von einer zielorientierten, ökologisch 
sinnvollen Jagd - abhängig ist! 
 
Zitat aus Punkt 6: ĂVeränderungsbedarf im Hinblick auf das Thema Wildeinflussñ 
 

¶ Die Waldverjüngung durch entsprechende Waldbaumethoden und professionelles 

Schalenwildmanagement verbessern 

¶ Die Schalenwildbestände derart bewirtschaften, dass insbesondere eine artenreiche und 

standortskonforme Verj¿ngung des Schutzwaldes sichergestellt werden kannéñ 

 

Anmerkung des Verf. zu o.a. Punkt 6:  

Die beiden o.a. Punkte legen in ihrer Formulierung das Dilemma forstlicher und jagdlicher 

Argumentation offen. Es sind zwei Sätze, welche ein und dieselbe Aussage treffen ï nur in 

unterschiedlicher Formulierung. Wir drehen uns im Kreis, weil die Verantwortlichen nicht den 

Mut finden ï die falsche Zielsetzung der Jagd - der vergangenen 100 Jahren klar und deutlich 

zu benennen, welche primär auf Trophäengüte und hohe Wildstände fokussiert war / bzw. 

immer noch ist!  

Es ist nun einmal eine Tatsache, dass Sukzession im Lebensraum Wald von unten beginnt. 

Waldbau, Waldbewirtschaftung, Waldumbau, Wiederbestockung (z.B. nach Kalamitäten usw. 

sind zum einen Ăein Spiel mit dem Lichtñ und Aufgabe des Waldbesitzers. Aber die andere 

Tatsache ist, dass dieser Umbau nur von unten erfolgen kann und zu 75% von einer ökologisch 

vernünftigen Jagd abhängig ist. Dafür Sorge zu tragen wäre die eigentliche, vielleicht sogar 

die einzige Aufgabe der Jagd!ñ 

 

Meine Überzeugung als Berufsjäger und Jagdleiter (3.850 ha) ist: 

  

1. Dass wir Jªger Schalenwild weder Ămanagenñ noch bewirtschaften kºnnen.  

2. Wir müssen Schalenwildpopulationen regulieren, indem wir sie bejagen. Ein erster 

Schwerpunkt liegt dabei in der Reduktion von weiblichen Tieren, also den 

Reproduzenten. 

3. Zu dieser jagdlich anspruchsvollen Arbeit braucht es professionelle Kräfte Ÿ die das 

handwerkliche Können und die nötige Zeit mitbringen.  

4. Eines ist unbestritten, bevor wir irgendwelche Waldbaumethoden beginnen Ÿ muss 

zuallererst der Schalenwildbestand auf ein waldbauverträgliches Maß (also dem 

Lebens- und Nahrungsraum) angepasst sein. 

5. Das eine artenreiche und standortskonforme (Natur-)Verjüngung ï im Zeichen des 

Klimawandels - tausendmal widerstandsfähiger ist als gepflanzte Baumarten, ist 

hinlänglich bekannt. Um das Risiko langfristig zu streuen, können mit forstlicher 

Beratung, Ăneueñ standortmºgliche Baumarten Ăversuchtñ werden. 

6. Dieses Ăneueñ, f¿r Schalenwild attraktive Nahrungsangebot, wird wegen seiner 

ĂNahrungs-Attraktivitätñ entweder mit teuren Schutzmaßnahmen geschützt werden 

müssen oder der Jäger trägt dafür Sorge, für einen längeren Zeitraum die 

Schalenwildpopulation auf einem entsprechend niedrigen Niveau zu halten oder nach 

Reimoser: Ăfür eine bestimmte Zeit vollständig darauf zu verzichten, da ein reduzierter 

Schalenwildbestand schneller wieder aufzubauen ist (in wenigen Jahren) als ein 

geschädigter Wald (dies dauert 100 Jahre und länger).ñ  

 



48 
 

Hierzu wird im ĂRegionalplanungskonzeptñ auf Seite 96, unter Kap. 3.3.1.1 f) 

ĂMindestwilddichteñ explizit verwiesen, darin empfiehlt Reimoser: 

ĂBeim Rot- und Gamswild, daß in größeren Rudelverbänden lebt, ist auf die erforderliche 

Mindeswilddichte zu achten, die für das soziale Wohlbefinden dieser Schalenwildart notwendig 

ist (1-1,5 Stück/100 ha). Muß die Mindestwilddichte wegen der nötigen Biotopverbesserung 

(Verhinderung von Wildschäden) unterschritten werden, so sollte in diesem Gebiet zumindest 

vorübergehend auf die betreffende Wildart vollständig verzichtet werden.ñ 

 

Dazu ergänzend noch eine Bemerkung zu den Jagdrechtsinhabern 

(Jagdverfügungsberechtigten). Eines muss allen Beteiligten klar sein: Wie bereits in den 

forstlichen Förderungsrichtlinien festgelegt ist, erhält der Grundeigentümer 

(Waldbesitzer) bei festgestellten Wildschäden nur noch eine sehr eingeschränkte 

Förderung. Also ï am Ende haftet ausschließlich der Grundeigentümer! 

 

Die Schutzleistungen der Wälder Vorarlbergs sind seit Jahrzehnten erheblich geschädigt. 

Forderungen, verantwortungsbewusster Grundeigentümer, deutlich überhöhte Schalenwild- 

bestände dem Lebensraum anzupassen, wurden in weiten Teilen Vorarlbergs bislang weder 

von der Jägerschaft erfüllt noch von den zuständigen Behörden exekutiert. Auch die 

Grundeigentümer stehen in der Pflicht. Oft werden von den Jagdverfügungsberechtigten noch 

nicht einmal Wildschaden angemeldet bzw. eine Entschädigung geltend gemacht. Sollte ein 

entstandener Wildschaden doch erstattet werden, so ist nach meinem Rechtsempfinden der 

Entschädigte Grundeigentümer verpflichtet ï den Schaden auch zu beheben! Waldeigentum 

verpflichtet ï gleichgültig ob Staats- oder Privatwald. Waldbesitzer haben die Gemeinwohl- 

und Schutzleistungen ihrer Wälder für die Menschen (die Gesellschaft) zu erhalten oder wieder 

herzustellen.  

 

ΠЮΝΞЮ ]ƨƣĲШ§ƖŔĲŰƣŔĲƖƨŰŊШŉƬƖШĬŔĲШüƨťƨŰŉƣ 
Zu den ausgeführten Punkten 4.7 + 4.8 gäbe es sicher noch weitere im Laufe der Jahre 

getätigten Publikationen/Vorschläge/Empfehlungen verschiedener Fachstellen aus dem Land 

Vorarlberg. Sie alle aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Einige werden in den 

folgenden Ausführungen/Empfehlungen noch einfließen. 

Deshalb werde ich mich beim Aufbau einer zukunftsfähigen und ökologisch sinnvollen 

Bejagungsstrategie, sowohl an den Ergebnissen meiner Kartierungen, Aufzeichnungen usw. 

in den Jagdgebieten, als auch an den folgenden wissenschaftlichen Arbeiten orientieren: 

ΝЮ Ш?ĲůШјÅĲŊŔŸŰċũƓũċŰƨŰŊƚťŸŰǍĲƓƣЮǍƨƖЮÉĦőċũĲŰƽŔũĬĤĲƽŔƖƣƚĦőċŉƣƨŰŊЮŔŰЮ
éŸƖċƖũĤĲƖŊЮΤάΫΪљШċũƚШ]ƖƨŰĬũċŊĲŰƚƣƨĬŔĲШы[ċĦőŊƨƣċĦőƣĲŰьЯШƚŸƽŔĲШĬĲƚƚĲŰШ
EƻċũƨŔĲƖƨŰŊШΞΜΝΤЯШĬƨƖĦőШ?ŔƓũЮШfŰŊЮШÂƖŸŉЮШ?ƖЮШÅĲŔůŸƚĲƖЮ 

ΞЮ ŰШĬĲƖШјéŸƖċƖũĤĲƖŊĲƖШìċũĬƚƣƖċƣĲŊŔĲШΞΜΟΜҼљШĬĲƖШéŸƖċƖũĤĲƖŊĲƖШxċŰĬĲƚƖĲŊŔĲƖƨŰŊЯШ
ĤƣĲŔũƨŰŊШ[ŸƖƚƣƽĲƚĲŰЮ 

ΟЮ ?ĲůШјìċũĬƽŔƖƣƚĦőċŉƣƚƓũċŰЮΥΣΥΣЮĤŔƚЮΥΣΧΣЮŉƬƖЮĬŔĲЮ]ĲůĲŔŰĬĲЮÉŸŰŰƣċŊљЯШĬĲƚƚĲŰШ
EƖŊĲĤŰŔƚƚĲШĲŔŰĲШŰŸƣƽĲŰĬŔŊĲШÉĦőċũĲŰƽŔũĬрÅĲŊƨũŔĲƖƨŰŊШыӀШÅĲĬƨǍŔĲƖƨŰŊьШĬƖŔŰŊĲŰĬШ
ĲŔŰŉŸƖĬĲƖŰЮШ 
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ΡЮ ƨƚŊċŰŊƚũċŊĲ 
Eine persönliche Anmerkung vorweg: ĂEs ist die wohl schwierigste Aufgabe, die ich im Laufe 

meiner beruflichen Laufbahn versuche zu lösen.ñ 

Ein Lichtblick ist jedoch, dass auf eine detaillierte Waldanalyse in der vorliegenden Arbeit 

weitestgehend verzichtet werden kann, da der Gemeinde Sonntag der aktuelle 

ĂWaldwirtschaftsplan 2020 bis 2040ñ von Dipl. Ing. Kessler Johann vorliegt. Meine 

persönlichen Kartierungen, Aufzeichnungen usw. decken sich im Ergebnis mit dem 

wissenschaftlich fundierten Werk. 

 

ΡЮΝЮ ũũŊĲůĲŔŰĲШ7ĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊШĬĲƖШsċŊĬŊĲĤŔĲƣĲ 
Die Genossenschaftsjagd (GJ) Sonntag verfügt über 4 Jagdgebiete (JG). Die Bezeichnungen 

lauten: Sonntag I, II, III und IV. Die Fläche umfasst insgesamt 2.395,77 ha. Zwei Jagdgebiete 

werden jagdlich nach § 2 Vorarlberger Jagdgesetz durch die Jagdverfügungsberechtigten 

selbst genutzt (jagdliche Eigenbewirtschaftung), zwei Jagdgebiete sind an Pächter 

(Jagdnutzungsberechtigte) verpachtet. 

Die topographischen Verhältnisse in den 4 Jagdgebieten der Jagdgenossenschaft Sonntag 

präsentieren sich als z.T. äußerst anspruchsvoll. Sie weisen geländetechnisch ein sehr steiles 

Gelände auf, das insbesondere im Winter oftmals weder begeh- noch bejagbar ist. Die 

Höhenstufen in den vier Jagdgebieten reichen von 750m im Talgrund der Lutz bis 1873m 

(Wang Spitz im Hutlatal, Revier II).  

ĂBetrachtet man das digitale Höhenmodell* mit den dargestellten Neigungsverhältnissen, so 

finden wir in Teilbereichen im Steilgelände über 90 % Hangneigung. Dies betrifft insbesondere 

den Bereich der Freihaltungen Riesenerwald und Riesenerwald/Höhenwald (1/4 des 

Gebietes), sowie das Gebiet der Freihaltungen Reutele und Tschengla (ca. 1/3 des Gebietes). 

Eine Bejagung ist bei schwierigen Witterungsverhältnissen, Schneelage oder gefrorenem 

Boden, nicht möglich. Zum Beispiel das schattseitig gelegene Gebiet Reutele und Tschengla 

kann während des Jahres oftmals über längere Zeiträume (mehrere Wochen bis 2-3 Monate) 

nicht bejagt werden.ñ (*nach Dipl. Ing. Anton Zech, 2024) 

Landwirtschaftlich liegen eingestreut oftmals sehr steile, vorbildlich bewirtschaftete Wiesen, 

Bergmähder, Maisäße und Alpflächen. In den Sommermonaten findet auf einem Teil des 

Offenlandes eine Beweidung durch Rinder, Schafe und Ziegen statt. Dieser Lebensraum ist 

natürlich auch bester Nahrungsraum für alle Schalenwildarten. 

Die Erschließung in den vier Jagdgebieten, mit Forst- und Güterwegen, kann als ausreichend 

und gut beurteilt werden. Sie dürfte weitestgehend abgeschlossen sein. Einige Bereiche 

könnten vielleicht noch durch Stichwege erschlossen werden. Das Ziel wäre, bisher nicht 

nutzbare Altholzvorräte Schritt für Schritt abzubauen, um wegbegleitend in der Fläche einen 

klimastabilen, standortmöglichen Bergmischwald auf- oder umzubauen. 

Von 1.655 ha Waldfläche sind 1.644 ha als Schutzwald bzw. Schutzwald mit Objektschutz- 

Charakter ausgewiesen. Beinahe die gesamte Waldfläche ist als Boden-, Erosions- sowie als 

Lawinenschutzwald eingestuft. 
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Die 4 Jagdgebiete der Genossenschaftsjagd (GJ) Sonntag sind im Durchschnitt auf mehr als 

2/3 ihrer Fläche bewaldet. Im Gegensatz zum gesamten Gemeindegebiet, welches eine 

Bewaldung von nur ca. 31 % aufweist (5 % sind landw. Nutzfläche, ca.38 % sind Alpen, ca. 26 

% sind alpines Gelände im Latschen- und Felsbereich). 

Die nachfolgende Karte (Quelle: Geoportal Land Vorarlberg) zeigt sehr deutlich, dass sich der 

Schutzwaldgürtel mit Objektschutz Charakter, schatt- und sonnseitig, durch alle 4 Jagdgebiete 

der Genossenschaftsjagd-Sonntag zieht. 

GJ-Sonntag I:     501,34 ha; 63 % Wald Ḭ 317 ha, davon Schutzwald ca. 317 ha 

GJ-Sonntag II:    761,32 ha; 64 % Wald Ḭ 489 ha, davon Schutzwald ca. 489 ha 

GJ-Sonntag III:   663,27 ha; 62 % Wald Ḭ 412 ha, davon Schutzwald ca. 402 ha 

GJ-Sonntag IV:   626,28 ha; 70 % Wald Ḭ 437 ha, davon Schutzwald ca. 436 ha 

 

  

Ein weiterer Aspekt fällt bei Betrachtung der Revierkarte auf, nämlich: dass sich die 

eigentlichen optimalen Gams-Lebensräume, außerhalb bzw. oberhalb des Schutzwaldgürtels 

in den Hoch- bzw. Alplagen der umgebenden Eigenjagd-Gebiete befinden. 

Der unterschiedliche Schalenwild-Schadenszustand in den Schutz- und Objektschutzwäldern, 

sowie eine zehnjährige Zeitreihe der Abschusspläne usw., ließen die Möglichkeit auf den 

Zusammenhang eines ĂArtspezifischen- Verdrängungseffektñ erkennen.  

Das heiÇt: ĂUnter den einheimischen wilden Huftieren Europas ist der Rothirsch (Cervus 

elapus) als überlegener Konkurrent gegenüber schwächeren Arten, wie Rehwild (Capreolus 

capreolus) oder Gamswild (Rupicapra rupicapra), bekannt.ñ (Pia Anderwald et al., Schweizer 

Nationalpark, Dez.2015)  

Meine Vermutung ist dahingehend, dass sich die deutlich überhöhten Rotwildpopulationen in 

benachbarten Tälern durch den Verdrängungseffekt, negativ auf die artspezifische 

Lebensraumnutzung schwächerer Arten, unmittelbar auf die Jagdgebiete von Sonntag 

auswirken.  

IV 

III 

II 

I 
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Die verschiedenen Waldstücke weisen in den Jagdgebieten unterschiedliche Schalenwild-

Schäden (Verbiss-, Fege-, Schäl- oder Schlagschäden) auf. Für einige Teilbereiche kann zwar 

eine gute Naturverjüngung mit Tannen, Buche, Bergahorn attestiert werden, jedoch eine 

gesicherte Naturverjüngung mit standortmöglicher Baumartenmischung, insbesondere der 

Tanne, kann auf die Gesamtfläche bezogen nicht bestätigt werden (siehe WWP, S. 44/45).  

Diese Tatsache findet insbesondere dann ihren Niederschlag, dass Jagdgenossenschaft und 

Behörden Maßnahmen ergreifen mussten, die zu einer Verbesserung der Schalenwild-Schad-

Situation führen. 

 

ΡЮΞЮ 7ĲƖĲŔĦőĲШůŔƣШìŔũĬŉƖĲŔőċũƣƨŰŊĲŰШ]sрÉŸŰŰƣċŊ 
 

 

Behördlich angeordnete Wildfreihaltungen in den Jagdgebieten der JG-Sonntag 

Eine Mºglichkeit ist hierbei die behºrdliche Anordnung der ĂWildfreihaltungñ. Mit dieser 

Maßnahme wird versucht den Jagddruck auf Schalenwild in den besonders geschädigten 

Gebieten derart hochzuhalten, um Schalenwild möglichst aus der Fläche fernzuhalten.  

Das Problem dabei: Der hohe Jagddruck bewirkt bei den verschiedenen Schalenwildarten im 

Ergebnis eine steigende ĂUnsichtbarkeitñ f¿r den Jªger Ÿ obwohl das Wild noch in der Fläche 

steht.  Der Jäger erhöht seinerseits oftmals mittels Wärmebildtechnik etc. den Jagddruck, um 

den Jagderfolg doch noch aufrechtzuerhalten oder schlimmstenfalls verlagert er seine ĂArt der 

Jagdñ in die späten Abendstunden oder noch verheerender - in die Nachtzeit. Praktiziert er 

dies auch noch im Offenland (Wiesen, Bergmähder, Alpflächen usw.), erzeugt er selbst den 

Verdrängungseffekt ï hinein in den Schutzwald ï was wiederum verstärkt Wildschäden an der 

forstlichen Vegetation verursacht.  

Die Frage ist: Wohin sollen sie vertrieben werden (fernhalten?), wenn sich eine Freihaltung an 

die andere reiht? Oder die zweite Ursache: Die Tragfähigkeit des angrenzenden 

Lebensraumes in den Nachbarrevieren durch eine bereits überhöhte Schalenwilddichte 
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überschritten ist, was auch innerartlich zur Abwanderung bzw. Lebensraum-Verschiebung 

zwingen kann. 

Das Ergebnis: Wir Jäger antworten darauf mit unverhältnismäßig hohem Jagdaufwand, 

steigender jagdlichen Erfolglosigkeit, Frustration und im Ergebnis steigende Wildschäden an 

der forstlichen Vegetation. Dadurch Vertrauensverlust / Misstrauen seitens der Jagdgenossen, 

vor allem der Waldbesitzer. 

Klarstellung: Zweifelsfrei sind Wildfreihaltungen und Schonzeitaufhebungen die ĂUltima 

Ratioñ behºrdlicher MaÇnahmen gegen ¿berhºhte Schalenwildpopulationen und den damit 

einhergehenden Wildschäden an den Schutzwäldern Vorarlbergs. Sie sind zwingend 

erforderlich ï um Jagdpraktisch in den betroffenen Jagdgebieten Ăunbürokratischñ gegen- 

steuern zu können. Nur ï sie müssen in der Jagdpraxis ï draußen in den Jagdgebieten ï den 

Schalenwildarten entsprechend ï Tierschutzgerecht angewandt werden. Deshalb wurden 

Begriffe wie ĂIntervall- oder Schwerpunktjagdñ entsprechend definiert. 

Unser Ziel: Jagddruck für Schalenwild und Mensch abbauen ï dazu revierspezifische, 

Tierschutzgerechte Jagdmethoden entwickeln und konsequent umsetzen. Damit uns dies 

gelingt bedienen wir uns moderner Überwachungstechnik ï gepaart mit traditionellem 

Jagdhandwerk. 

 

Wildfreihaltungen - Beschreibung laut VOGIS: 

Wildfreihaltungen können wegen überhöhter Wildschäden an der Waldverjüngung durch die 

Behörde angeordnet werden. 

Im Vorarlberger Jagdgesetz wird diese Maßnahme im § 41 Abschuss von Schadwild 

konkretisiert: 

(1) Schªlendes Wild ist ungeachtet der Schonzeit und des Abschussplanes unverz¿glich 
abzuschieÇen. Die erlegten Tiere sind einem von der Behºrde bestimmten 
Sachverstªndigen vorzulegen. 

(2) Zur Verh¿tung von Schªden durch das Wild hat die Behºrde ungeachtet der Schonzeit und 
des Abschussplanes 

a) Abschussauftrªge gemªÇ Abs. 3 zu erteilen 
b) Die Freihaltung eines Gebietes von Wild gemªÇ Abs. 4 anzuordnen 
 
*Bezüglich eines vermuteten artspezifischen Verdrängungs-Effektes, verweise ich auf 

nachfolgenden Absatz (3): 

 
ыΟь EŔŰШĤƚĦőƨƚƚċƨŉƣƖċŊШŔƚƣШǍƨШĲƖƣĲŔũĲŰЯШƽĲŰŰШĬƨƖĦőШĲŔŰĲŰШƬĤĲƖőƁőƣĲŰШìŔũĬĤĲƚƣċŰĬШŔŰШ
ĲŔŰĲůШ ĤĲƚƣŔůůƣĲŰШ ]ĲĤŔĲƣШ ƨŰƣƖċŊĤċƖĲШ ÉĦőęĬĲŰЯШ ŔŰƚĤĲƚŸŰĬĲƖĲШ ƽċũĬŊĲŉęőƖĬĲŰĬĲШ
ìŔũĬƚĦőęĬĲŰШыѾШΠΦШ ĤƚЮШΠьЯШĬƖŸőĲŰЮШ?ĲƖШ ĤƚĦőƨƚƚċƨŉƣƖċŊШőċƣШċƨŉШĬŔĲШŰŸƣƽĲŰĬŔŊĲШ
ŰǍċőũШƻŸŰШÑŔĲƖĲŰШǍƨШũċƨƣĲŰШƨŰĬШĲŔŰĲШċŰŊĲůĲƚƚĲŰĲШ[ƖŔƚƣШŉƬƖШĬĲŰШ ĤƚĦőƨƚƚШǍƨШ

ĲŰƣőċũƣĲŰЮШEƖŉŸƖĬĲƖũŔĦőĲŰŉċũũƚШŔƚƣШĬĲƖШ ĤƚĦőƨƚƚċƨŉƣƖċŊШċƨĦőШċƨŉШĬŔĲШĬĲůШÉĦőċĬŊĲĤŔĲƣШ
ĤĲŰċĦőĤċƖƣĲŰШsċŊĬŊĲĤŔĲƣĲШǍƨШĲƖƚƣƖĲĦťĲŰЮШый ŰůЮШéĲƖŉЮШјŔĦőШĬĲŰťĲШőŔĲƖШŔůШ7ĲƚŸŰĬĲƖĲŰШċŰШ
ĬŔĲШÉŸŰŰƣċŊШрШƨůŊĲĤĲŰĬĲŰШEŔŊĲŰŢċŊĬŊĲĤŔĲƣĲљЮь 

 

ыΠь ?ŔĲШ [ƖĲŔőċũƣƨŰŊШ ŔƚƣШ ċŰǍƨŸƖĬŰĲŰЯШ ƽĲŰŰШ ŉŸƖƚƣũŔĦőĲƖШ 7ĲƽƨĦőƚЯШ ĬĲƖШ ĲŔŰĲШ ƽŔĦőƣŔŊĲШ
ÉĦőƨƣǍŉƨŰťƣŔŸŰШőċƣШŸĬĲƖШĲƖũċŰŊĲŰШƚŸũũЯШĬƨƖĦőШĬċƚШìŔũĬШŔŰШƚĲŔŰĲůШ7ĲƚƣċŰĬШŊĲŉęőƖĬĲƣШ
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ƽŔƖĬЮШÉŸƽĲŔƣШĬĲƖШÉĦőƨƣǍǍƽĲĦťШŰŔĦőƣШƻĲƖĲŔƣĲũƣШƽŔƖĬЯШťċŰŰШƚŔĦőШĬŔĲШ ŰŸƖĬŰƨŰŊШċƨŉШ
ĲŔŰǍĲũŰĲШ ƖƣĲŰШ ĬĲƚШ ÉĦőċũĲŰƽŔũĬĲƚШ ĤĲƚĦőƖęŰťĲŰШ ŸĬĲƖШ ŰċĦőШ ]ĲƚĦőũĲĦőƣШ ƨŰĬШ
ũƣĲƖƚťũċƚƚĲŰШƨŰƣĲƖƚĦőĲŔĬĲŰбШċŰƚŸŰƚƣĲŰШőċƣШƚŔĦőШĬŔĲШ ŰŸƖĬŰƨŰŊШċƨŉШċũũĲШ ƖƣĲŰШĬĲƚШ
ÉĦőċũĲŰƽŔũĬĲƚШǍƨШĲƖƚƣƖĲĦťĲŰЮШÉŔĲШŔƚƣШƁƖƣũŔĦőШƨŰĬШǍĲŔƣũŔĦőШċƨŉШĬċƚШǍƨůШÉĦőƨƣǍШĬĲƚШ
ŊĲŉęőƖĬĲƣĲŰШ7ĲƽƨĦőƚĲƚШĲƖŉŸƖĬĲƖũŔĦőĲƚШ~ċơШǍƨШĤĲƚĦőƖęŰťĲŰЮШ?ŔĲШ ŰŸƖĬŰƨŰŊШőċƣШǍƨƖШ
[ŸũŊĲЯШĬċƚƚШŢĲĬĲƚШÉƣƬĦťШĬĲƚШĤĲƣƖĲǭĲŰĬĲŰШìŔũĬĲƚЯШƽĲũĦőĲƚШƚŔĦőШŔůШŉĲƚƣŊĲƚĲƣǍƣĲŰШ
]ĲĤŔĲƣШĲŔŰƚƣĲũũƣЯШƚŸŉŸƖƣШǍƨШĲƖũĲŊĲŰШŔƚƣЮ 

 
*Hierzu verweise ich insbesondere auf die im Vorarlberger Jagdgesetz verfassten: 
 

Amtliche Erläuterungen und Rechtsprechung 
 

RV zu LGBl. 32/1988: Der Abs. 1 bezieht sich auf bestimmte einzelne Tiere, von denen 

angenommen werden muss, dass sie Schälschäden verursachen. 

Bei den im Abs. 2 vorgesehenen Maßnahmen geht es im Gegensatz zu den in den §§35 bis 

38 geregelten Maßnahmen der großräumigen Regulierung des Wildbestandes darum, 

besonderen Gefährdungen einzelner Grundflächen durch das Wild entgegenzuwirken. 

 

An sich soll durch die Abschussplanung ein Wildbestand herbeigeführt werden, der dem 

Lebensraum in einer Weise angepasst ist, dass gesamthaft betrachtet keine untragbaren 

Schäden eintreten. Dessen ungeachtet können aber durch eine zeitweilige Massierung des 

Wildes auf bestimmten Grundflächen untragbare Wildschäden herbeigeführt werden, wenn 

nicht durch gezielte Eingriffe in den Wildbestand auf diesen Grundflächen und in deren 

Nachbarschaft Abhilfe geschaffen wird. Die Initiative zur Erlassung von Abschussaufträgen 

gem. Abs. 3 kann von allen von der Jagd betroffenen Personen ausgehen. Im Gegensatz zu 

§ 80a des (bisherigen) Jagdgesetzes ist jedoch kein Antrag erforderlich, damit die Behörde 

einen solchen Abschussauftrag erteilen kann. 

 

Die in Abs. 4 vorgesehene Maßnahme, die eine befristete Freihaltung eines Gebietes von 

sämtlichen Tieren einer bestimmten Wildart zum Inhalt hat, ist im Unterschied zum 

Abschussauftrag nur unter der besonderen Voraussetzung anwendbar, dass forstlicher 

Bewuchs, der eine wichtige Schutzfunktion hat oder erlangen soll (etwa Aufforstungen zum 

Lawinenschutz), durch das Wild in seinem Bestand gefährdet wird. 

Die Erfüllung der Abschussverpflichtung gemªÇ den Abs. 1 bis 4 stellt gemªÇ Ä 53 Abs. 2 (é) 

einen Fall der Gefahr in Verzug dar. Das Jagdschutzorgan ist verpflichtet, erforderlichenfalls 

anstelle und im Namen des Jagdnutzungsberechtigten (Jagdpächter) diese Abschüsse 

durchzuführen. 

 
*Anm. Verf.: Die o.a. Ausführungen zu § 41 Abs. 1-7 Vorarlberger Jagdgesetz, schafften 

in RV zu LGBl. 32/1988 noch nachvollziehbare, verständliche und für eine schnelle 

jagdpraktische Umsetzung stabile Rechtssicherheit. 

 

Was allerdings - in den RV zu LGBl. 54/2008, VwGH 22.11.2017, RA2017/03/0014, VwGH 

29.05.2018, RA2018/03/0018, VwGH 24.09.2019, RA 2019/03/0083, RV zu LGBl. 67/2019 zu 

§ 41 Abs. 7 ï erlassen bzw. angeordnet wurde, mag juristisch und verwaltungsrechtlich als 

einwandfrei betrachtet werden. Die wildbiologische ĂArgumentationsketteñ, welche zu den 

doch etwas fragwürdigen Urteilen führten, ist für einen normaldenkenden Bürger bzw. 

jagdhandwerklich und fachlich versierten Jäger nicht mehr nachvollziehbar. Insbesondere im 
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Wissen, dass in verschiedenen Publikationen bei gleicher Fragestellung, dieselbe Wildbiologie 

an den Gerichten zu einer gegenteiligen Aussage kommt. 

 

ΡЮΟЮ ũũŊĲůĲŔŰĲƖШìċũĬрéĲƖŢƬŰŊƨŰŊƚрüƨƚƣċŰĬ 
Wie bereits erwähnt, eine detaillierte Waldzustandserhebung/Beschreibung entnehmen Sie 

bitte dem ĂWaldwirtschaftsplan (WWP) 2020 bis 2040 der Gemeinde Sonntagñ. 

Für die vorliegende Arbeit bzw. den Auftrag (Aufbau eines Jagdkonzeptes), ist die behördliche 

Anordnung zur ĂWildfreihaltungñ der ausschlaggebende Hinweis darauf, dass aktuell in den 

Jagdgebieten von Sonntag offensichtlich in allen Höhenlagen ein erkennbar negativer 

Schalenwildeinfluss ï eine natürliche Waldverjüngung seit Jahrzehnten verhindert. Dies trifft 

insbesondere auf die Weißtannenverjüngung zu. 

Dabei nimmt die Weißtanne im Altholz in den Waldflächen der Gemeinde Sonntag, mit einem 

Anteil von etwa 30-35%, einen hohen Stellenwert als eine der Hauptbaumarten ein. Allerdings 

ist bei der weiteren Betrachtung der Graphiken im WWP zu erkennen, dass ihr Anteil in 

jüngeren Beständen seit Jahrzehnten deutlich abnimmt. In verjüngungsfähigen Beständen 

fehlt sie oftmals komplett, obwohl ein optimaler Beschirmungsgrad (Lichtverhältnisse am 

Boden) vorhanden wäre. Dies deckt sich auch mit den eigenen Erhebungen im Gelände. Sie 

wird durch Schalenwild Ăherausselektiertñ. Eine natürliche Sukzession (Waldentwicklung) wird 

dadurch unterbrochen. Dazu eine wichtige Aussage aus dem WWP. 

Zitat aus WWP, Kap. 7, 7.1, Abs. 7, S. 9: ĂéIn den j¿ngeren Bestªnden wird die WeiÇtanne 

schon seit Jahrzehnten nicht nennenswert repräsentiert, die Tanne verschwindet somit 

sukzessive als Hauptbaumart, teilweise sogar komplett aus dem Bestandesgefüge. Gerade 

auf den zu Bodenerosion neigenden Standorten (Mergelverwitterungslagen, Glazialschotter) 

ist die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Tannenanteils in den Beständen für die 

Standortsicherheit unabdingbar. Solche Lagen werden zu Recht als ĂTannen-

Zwangsstandorteñ bezeichnet, da nur der Tiefwurzler Tanne in der Lage ist, eine 

ausreichende Erosionssicherheit in der Tiefe der Bodenstruktur zu erreichen.ñ 

Das Augenmerk, insbesondere als Jäger, sollte deshalb ï bei all` unserem Tun - zuallererst 

auf die Entwicklung der Tanne gerichtet sein, weil sie in der Verjüngungsphase ï ca. 20 Jahre 

ĂVorlaufzeit = Vorwüchsigkeitñ benºtigt, um in der weiteren Entwicklung entsprechend 

repräsentativ erhalten zu bleiben. Schalenwildverbiss verhindert diese Entwicklung. 

Nat¿rlich geht es bei der Waldentwicklung nicht Ănurñ um die Tannen. Es geht auch, 

insbesondere durch die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald, vor allem um die 

Entwicklung zukünftiger standortmöglicher natürlicher Waldgesellschaften. 

Deshalb erscheint es mir besonders wichtig noch einmal den WWP für die Entwicklung einer 

entsprechenden Jagdstrategie zu Rate zu ziehen. 

Zitat aus WWP, Kap. 7, 7.1, S. 10, ab Abs. 3: ĂEine nat¿rliche Waldverj¿ngung durch 

klassischen Dunkelhieb mit anschlieÇender Femelung, d.h. durch im Vergleich zur Aufforstung 

wesentlich kosteng¿nstigeren sowie standortsangepaÇteren Naturverj¿ngung (lokale 

Provenienzen!) kann nur bei zumutbarem Schalenwildeinfluss kostenrelevant durchgef¿hrt 

werden.  
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Auch leicht erhºhte Verbissbelastungen kºnnen langfristig zu einer zunehmenden 

ĂVerfichtungñ in den Fichten-Tannen- bzw. Fichten-Tannen-Buchen-Wªldern f¿hren. In 

steileren Bereichen mit schwereren Bºden kºnnen Bergahorn dominierte Laubholz-Bestªnde 

entstehen. Da der Tiefwurzler Tanne fehlt, werden die entmischten Folgebestªnde insgesamt 

eine reduzierte Standortssicherheit gegen¿ber Rutschungen aufweisen. F¿r einen 

Erosionsschutzwald, wie er im Projektgebiet auch in steilen Grabeneinhªngen auftritt ist dies 

eine bedenkliche Entwicklung. Durch eine weitere Anteilsabnahme bei Tanne wird zuk¿nftig 

auch der Nutzertrag betroffen sein, da die Tanne im Projektgebiet ¿berdurchschnittlich 

w¿chsig ist und einen hohen Flªchenertrag aufweist.  

Gerade auf den im Projektgebiet hªufig auftretenden Gehªngeschuttbereichen stellt die Ne-

benbaumart Bergahorn ein wichtiges standortsstabilisierendes und ïverbesserndes Bestan-

deselement dar (Ahorn-Eschenwªlder). Auf schwach konsolidiertem Hangschutt ist er sogar 

unverzichtbar f¿r die Schutzwaldstruktur, weil er als einzige Baumart in der Lage ist, durch 

sein intensives und weit ausgreifendes Herzwurzelsystem einen lockeren Hangschuttstandort 

nachhaltig zu stabilisieren  

Bei der Bewirtschaftung der Bestände gilt in jedem Fall, dass auch auf den Erhalt und die 

Verbesserung der Schutzwirksamkeit Augenmerk gelegt werden sollte. Der Nutzertrag ist 

dabei von untergeordnetem Interesse. Die zu setzenden Maßnahmen dienen dabei auch dem 

Walderhalt und weniger der Waldnutzung. Ein Walderhalt mit größtmöglichem, nachhaltigem 

Selbsterhalt der Bestände mit gleichzeitiger nachhaltiger Schutzfunktionserfüllung ist nur 

durch Orientierung an der standortsangepassten natürlichen Waldgesellschaft möglich.  

Die waldbauliche Behandlung hat sich also weitestgehend an der Struktur und der Dynamik 

der jeweiligen vor Ort vorkommenden Waldgesellschaft zu orientieren. Für die 

Hauptwaldtypen Fichten-Tannen-Buchen-Wald und Fichten-Tannen-Wald werden 

Empfehlungen getroffen. Gerade die naturnahen Verjüngungsverfahren sind jedoch nur unter 

der Voraussetzung durchführbar, dass der Schalenwildeinfluss dauerhaft auf ein 

vertretbares Maß reduziert werden kann.ñ 
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ΡЮΠЮ ~ċĦőĤċƖĲЯШƻĲƖŰƬŰŉƣŔŊĲШüŔĲũĲШŉƬƖШĬŔĲШüƨťƨŰŉƣ 
Hier liegt die Hauptaufgabe für die kommenden 30 Jahre für uns Jäger. Das heißt: wir haben 

den negativen Schalenwild-Einfluss auf ein vertretbares/tragbares Maß zu reduzieren! Dies ist 

Grundlage und gesetzlicher Auftrag zugleich.  

Wir Jäger müssen uns machbare und vernünftige Ziele für unser jagdhandwerkliches 

Tun stecken! Damit unterstützen wir die waldbauliche Zielsetzung der Waldbesitzer ï 

aber die müssen ihrerseits mit waldbaulichem Geschick ï ĂWaldbau ist ein Spiel mit 

dem Lichtñ ï ihren Beitrag dazu leisten. 

 
 

 
 
 

 
 

Phase 3: Wald-und Wildkonzeptlangfristigentwickeln

Waldbesitzer

AD-Bestªnde durchforsten

(Schaffen von Lichtrªumen)

Jªger

Reduktion Schalenwildbestand

Heute In 10 Jahren In 20-30 Jahren

Vielfalt

standortmºglicher

Baumarten-Verj¿ngung

Insbesonderemit Tanne

dadurch attraktives

Nahrungsangebot f¿r

Schalenwild, d.h.

Jªger

Dauerhaft angepasstes Jagd Management

Gesicherter
Naturverj¿ngungĄ

1,30m und hºher,aber

Vorsichté

In 40-50 Jahren

Waldbesitzer

Steuerung naturnaher

Waldbewirtschaftung

Erste Nutzungsformé

Holzgewinn

Waldbesitzer

Einleitung naturnaher

Waldstrukturen

Phase 5: Dauerwald / Naturnahe Waldstrukturen

»Aufgaben von uns Jªgern

»Angepasstes Jagdkonzept stªndig
umsetzen und damit Sukzession
unterst¿tzen

»Aufgaben von Waldbesitzern

»MªÇige und regelmªÇige Durchforstung in
Form von Nutzung unterschiedlicher
Altersklassen und Baumarten

»ăDauernd Geld verdienenò

100 Jahre
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ΡЮΡЮ EŔŊĲŰŢċŊĬŊĲĤŔĲƣĲШŔŰШĬĲƖШ]ĲůĲŔŰĬĲШÉŸŰŰƣċŊ 
 

 
 

Auf dem Gemeindegebiet Sonntag liegen 17 Eigenjagdgebiete mit einer Gesamtfläche von 5.753,02 

ha, Die Eigenjagdgebiete liegen vor allem oberhalb der Schutzwaldzone, im Hochlagenbereich der 

Alpen, bis hinauf in die alpine Latschen- und Felsregion 

1. EJ Steris, 318,58 ha 

2.   EJ Oberpartnom, 213,29 ha 

3.   EJ Unterpartnom, 127,58 ha 

4.   EJ Huttla, 194,17 ha 

5. EJ Klesenza, 847,70 ha 

6. EJ Diesnerberg, 663,88 ha 

7. EJ Gaden-Madona, 457,62 ha 

8. EJ Rotenbrunnen, 178,70 ha 

9. EJ Oberalpschella, 658,61 ha 

10. EJ Unteralpschella, 145,20 ha 

11. EJ Schadona (Bludenz), 659,27 ha 

12. EJ Metzgertºbel, 216,69 ha 

13. EJ Innere Ischkarnei, 184,88 ha 

14. EJ  ussere Ischkarnei, 196,16 ha 

15. EJ Ober¿berluth, 300,72 ha 

16. EJ Unter¿berluth, 152,50 ha 

17. EJ Gr¿n, 152,77 ha 

 

 

Auf dem Gemeindegebiet Fontanella 

beeinflussen die Jagdgebiete der Gemeinde 

Sonntag nach West-Nord/Westen hin:  

 

18. EJ-Bäri (167,94 ha),  

19. GJ-Fontanella I (579,44 ha),  

20. GJ-Fontanella III (318,39 ha),  

21. EJ-Äussere Türtschalpe (269,44 ha),  

22. EJ-Unterdamüls (347,78 ha) 

23. GJ-Blons (862,71 ha),  

24. EJ-Sera (342,55 ha),  

25. EJ- Hinterkamm (139,89 ha) 

  

Diese Beeinflussung gilt natürlich auch in 

umgekehrter Richtung. 
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Persönlicher Standpunkt: Es ist durchaus legitim, dass in den verschiedenen EJ-Gebieten, die 

Erzielung monetär optimaler Gewinne durch Verpachtung angestrebt wird.  

Jedoch sollten deren Besitzer sich ihrer Verantwortung bewusst sein Ÿ auch in ihren 

attraktiven Hochlagenrevieren Ÿ die Gams- und Rotwildpopulationen dem Lebensraum 

anzupassen, das heißt - auf ein tragbares Maß zu reduzieren.  

Eingefordert wird dies seit Jahrzehnten. Behördlicherseits exekutiert wurde bis heute kaum 

eine Maßnahme. Dass die Jagd eine starke Lobby hat, ist seit alters her bekannt. Aber ï dass 

selbst Verwaltungsgerichte zum wiederholten Male - gegen das Waldeigentum aber zu 

Gunsten jagdlicher Interessen entscheiden - ist Nachdenkenswert. 

Die deutlich überhöhten Gams- und Rotwildpopulationen wirken sich seit Jahrzehnten 

gravierend negativ auf die darunterliegenden Schutzwälder in den Jagdgebieten von Sonntag 

aus. 

Das alte, immer wiederkehrende Argument: Ăwir brauchen einen guten/hohen Wildbestand um 

die Reviere/Jagdgebiete Gewinnbringend verpachten zu kºnnené(!)ñ Ÿ ist weder aus 

waldbaulicher noch aus wildbiologischer Sicht sinnvoll Ÿ aber vor allem entspricht das in 

keinster Weise den Jagd- und Forstgesetzlichen Vorgaben Vorarlbergs ï die in erster Linie die 

Aufgabe der Jagd darin sehen: ĂDen Schalenwildbestand an den Lebensraum anzupassen, 

damit eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft nicht zu Schaden kommt.ñ 

Es besteht berechtigter Zweifel darin, dass sich an dieser unbefriedigenden Situation in Bälde 

etwas ändern wird. Das heißt für uns: Ăwir m¿ssen Jagd in Zukunft selbst neu denken!ñ 

Bei der nachfolgenden Vorstellung der Jagdgebiete ï werde ich diesen Gedanken gezielt 

aufgreifen und fortführen. 

Zur Unterstützung des Gedankens, füge ich die Karte mit der ĂFestlegung der 

Wildbehandlungszonen, Rotwildräume und Wildregionen des Landes Vorarlbergñ an, welche 

nat¿rlich einen besonderen Einfluss auf die ĂRandzonenñ haben. 
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ΣЮ ?ŔĲШsċŊĬŊĲĤŔĲƣĲШрШéfЯШfffЯШffЯШf 

 

Wie der Untertitel auf dem Deckblatt bereits zeigt, handelt es sich bei den folgenden 

Ausführungen tatsächlich um Ăeine ziemlich gespaltene Jagdanalyse ñ. Dies hat 

verschiedene Gründe/Ursachen. 

Die wichtigste Aufgabe und Verantwortung die Waldbesitzer zu tragen haben ist: 

Das Gemeinwohl und vor allem die Schutzfunktionen ihrer Wälder zu erhalten oder 

wieder herzustellen! 

 

Die Wälder - in der Jagdgenossenschaft Sonntag ï sind zu beinahe 100 % als 

Schutzwälder mit Objektschutz Charakter, sowie Boden-, Erosions- und 

Lawinenschutzwald eingestuft! In Teilbereichen auch Standortschutzwälder., mit 

sogenannten Tannenzwangsstandorten. 

Die Jagdgenossenschaft Sonntag
verf¿gt ¿ber 4 Genossenschafts-
Jagdgebiete (GJG) mit einer
Flªchevon2.395,77 ha
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ΝЮ ÖŰƣĲƖƚĦőŔĲĬũŔĦőĲШ ƨƣǍƨŰŊĲŰ 
Die Jagdgebiete werden durch die Jagdverfügungsberechtigten jagdlich unterschiedlich 

genutzt. Zwei Jagdgebiete (Sonntag II + III) unterliegen der Verpachtung, zwei (Sonntag I + IV 

der jagdlichen Selbstverwaltung (jagdliche Eigenbewirtschaftung). Hinzu kommt, dass die 

umschließenden, angrenzenden Eigenjagdgebiete in die Beurteilung miteinbezogen werden 

müssen. 

 

ΞЮ ÑŸƓŸŊƖċǯĲ 
Topografische, geologische, schatt- bzw. sonnseitige Lagen sind differenziert zu beurteilen. 

Wir finden sehr steile, Latschenbewachsene Felshänge, Jagdgebiete mit steilen Hängen (bis 

zu 90% Hangneigung), dazu findet sich in Teilbereichen labiler, erosionsgefährdeter 

Oberboden. Im gesamten Walsertal durchschneiden steile, wasserführende Töbel 

(Schluchten) die Jagdgebiete.  

ΟЮ ?ŔĲШ]ƖƨŰĬĲŔŊĲŰƣƬůĲƖ 
Der wohl schwierigste Part liegt, wie so oft im Leben, an den Menschen und 

zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Jagdverfügungsberechtigten sind sich ihrer 

Verantwortung als Grundeigentümer, insbesondere als (Schutz-)Waldbesitzer, bewusst. Ihre 

Erwartungen an eine ökologisch sinnvolle ï aber auch rigorose - Bejagung des Schalenwildes 

ist gegenüber den Jagdnutzungsberechtigten (Jägerschaft) klar artikuliert. Auch ein durchaus 

Ăstoischer Willeñ jagdwirtschaftlich das Optimum zu erzielen ist sehr ausgeprägt, was 

gelegentlich zu Spannungen führt. 

 

ΠЮ ?ŔĲШsęŊĲƖƚĦőċŉƣ 
Eine erfolgreiche Jagd in diesen Gebieten, kann nur von einem sicheren ĂGeherñ, gut 

konditionierten, erfahrenen Bergjäger erwartet werden. Diese Aufgabe hat nichts mehr 

mit Freizeitjagd zu tun! Sie erfordert jagdhandwerkliches Können, Kraft, Zeit und eine 

konsequente Ziel Festlegung! 

Der gesamten Jägerschaft in den vier Jagdgebieten kann ein hohes jagdliches Engagement 

bescheinigt werden. Aber - das gehört zur Wahrheit, es schlagen handwerkliches Können und 

der Faktor Zeit am Ende des Jagdjahres in der Erfolgs- bzw. Beutebilanz in den vier 
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Jagdgebieten unterschiedlich zu Buche. Deutlich zu erkennen an der unterschiedlichen 

Entwicklung natürlicher Waldverjüngung. 

  

Unglaubwürdig wird die Jagd, wenn trotz hohen persönlichen Aufwands versucht wird, die 

persönliche jagdliche Erfolglosigkeit mit der Aussage Ăes ist ja nichts mehr da!ñ zu erklären, 

obwohl der Zustand forstlicher Verjüngung in der Fläche eine gegenteilige Beurteilung 

attestiert. 

 

ΡЮ ƨŉŊċĤĲШƨŰĬШüŔĲũ 
Für uns Jäger besteht die wichtigste Aufgabe darin dafür Sorge zu tragen - einen 

funktionierenden Schutzwald-Gürtel Ÿ insbesondere eine natürliche Waldverjüngung 

dauerhaft zu erhalten oder wieder herzustellen.  

Das Ziel: durch verantwortungsbewusstes Jagen ï langfristig natürliche 

Verjüngungsmöglichkeiten aller standortmöglicher Baumarten auszuschöpfen Ÿ um die Basis 

für einen stabilen Schutzwald zu schaffen. 

Die Waldbesitzer haben die Aufgabe nach dem Motto - ĂSchützen durch Nutzenñ - für 

entsprechende Lichtverhältnisse am Boden zu sorgen. Das Ziel: Durch mäßige, aber 

regelmäßige Durchforstung Ÿ auf eine naturnahe Waldbewirtschaftung hinarbeiten.  

 

 
Der Schutzwaldgürtel zieht sich durch alle vier Jagdgebiete der Gemeinde Sonntag 

 

Schutzwald ist nicht gleich Schutzwald: 

ĂDie konkreten Schutzfunktionen geben vor, welcher Waldaufbau sinnvoll ist. Für Steinschlag 

ist ein anderer Waldaufbau erforderlich als für Lawinenschutz. Allgemein gilt: Strukturreichtum, 

Mischung und Stabilität sowie Vitalität der Wälder. 

Hauptbaumarten sollten im Bergwald Fichte, Buche, Weißtanne, plus X sein. X steht je nach 

Schutzfunktion und Standort beispielsweise für Bergahorn, Bergulme, Esche, Linde, Kiefer, 

Mehl- und Vogelbeere oder Lärche und Zirbe. 














































































































































